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Mitteilung Berlin, den 2. April 2019 

 Die 43. Sitzung des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales 
findet statt am  
Montag, dem 8. April 2019,  
13:00 Uhr bis ca. 14:30 Uhr 
10117 Berlin, Adele-Schreiber-Krieger-Str. 1 
MELH 
Sitzungssaal: MELH 3.101 

Sekretariat 
Telefon: +49 30 - 227 3 24 87 
Fax: +49 30 - 227 3 60 30 

Sitzungssaal 
Telefon: +49 30 - 227 3 14 87 
Fax: +49 30 - 227 3 04 87 

 

Achtung! 
Abweichender Sitzungsort! 
Abweichende Sitzungszeit! 

  

 

 
Tagesordnung - Öffentliche Anhörung 

 

a) 

Einziger Punkt der Tagesordnung 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

 

Antrag der Abgeordneten Dr. Jens Brandenburg 
(Rhein-Neckar), Pascal Kober, Michael Theurer, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
FDP 

Ausbildung und Studium für Asylbewerber er-
möglichen – Förderlücke schließen 

BT-Drucksache 19/2691 
 
 

  

Federführend: 

Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung 

 
 

 
  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/026/1902691.pdf
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b) Antrag der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja 
Hajduk, Kai Gehring, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Förderlücke für Geflüchtete im Sozialgesetz-
buch schließen – Bildung und Integration stär-
ken 

BT-Drucksache 19/5070 
 
 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung 

 
 

 

 

 

 

Dr. Matthias Bartke, MdB 
Vorsitzender 

  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/050/1905070.pdf
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Liste der Sachverständigen 
zur öffentlichen Anhörung am Montag, 08. April 2018, 13.00 – 14.30 Uhr 

 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Bundesagentur für Arbeit 

Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 

Gesamtmetall | Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V. 

Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. 

Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. 

Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. 

IHK NRW - Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen e.V.  

 

Christina Langer, Stuttgart 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)284 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 01. April 2019 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 08. April 2019,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Antrag der Abgeordneten Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Pascal Kober, Michael 
Theurer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Ausbildung und Studium für Asylbewerber ermöglichen – Förderlücke schließen -  
BT-Drs. 19/2691 

b) Antrag der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja Hajduk, Kai Gehring, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Förderlücke für Geflüchtete im Sozialgesetzbuch schließen – Bildung und Integration 
stärken - BT-Drucksache 19/5070 

IHK NRW - Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen e.V. 

Der Fachkräftemonitor von IHK NRW prognostiziert 
allein für Nordrhein-Westfalen einen Engpass von 
738.000 Fachkräften für das Jahr 2030. Längst ist ab-
sehbar, dass inländische Potenziale nicht ausrei-
chen, um die Fachkräfte-Lücke der Zukunft zu 
schließen. Menschen mit Fluchthintergrund sind für 
die Wirtschaft des Landes – unabhängig von jeder 
sozial- und integrationspolitischen Überlegung – 
deshalb vor allem eine Chance. Sie können einen 
Beitrag dazu leisten, dem Geschäftsrisiko Fachkräfte-
mangel zu begegnen. 

Der Gesetzgeber hat dies erkannt und mit dem Integ-
rationsgesetz von 2016 die Grundlage geschaffen, 
junge Menschen mit Fluchthintergrund in Deutsch-
land auszubilden und anschließend mindestens 
zwei Jahre weiter zu beschäftigen („3+2-Regelung“). 
IHK NRW begrüßt dies ausdrücklich. Wir setzen uns 
dafür ein, dass sich die Rechtsgrundlage für die In-
tegration von Geflüchteten in Ausbildung auch 
durch das nun geplante „Gesetz über Duldung bei 
Ausbildung und Beschäftigung“ nicht verschlech-
tert. Vielmehr ist eine Ausweitung der Duldung auf 
vorgeschaltete bis zu einjährige Einstiegsqualifizie-
rungen sinnvoll, die die Erfolgswahrscheinlichkeit 
der Ausbildungsverhältnisse von Geflüchteten erhö-
hen („1+3+2“). 

Trotz aller Integrationsbemühungen von Geflüchte-
ten, Ausbildungsbetrieben und dem Ehrenamt ist da-
von auszugehen, dass die Zielgruppe während der 
Ausbildung nicht weniger, sondern mehr Unterstüt-

zung benötigt als der durchschnittliche Auszubil-
dende. Paradoxer Weise sind Geflüchtete jedoch, 
wie in den zu beratenden Anträgen (Drucksachen 
19/5070 und 19/2691) dargestellt, häufig von Ausbil-
dungsförderung ausgeschlossen. Die Förderlücke 
steht im Widerspruch zum politischen Ziel der In-
tegration von Geflüchteten in Ausbildung und sollte 
deshalb schnellstmöglich auf bundesgesetzlicher 
Ebene geschlossen werden. 

Drei Instrumente der Ausbildungsförderung erschei-
nen uns für Geflüchtete besonders wichtig. Die Be-
rufsausbildungsbeihilfe (in Verbindung mit aufsto-
ckenden Leistungen nach dem SGB II) ermöglicht es 
Geflüchteten während der Ausbildung ihren Lebens-
unterhalt zu beschreiten. Ausbildungsbegleitende 
Hilfen können zur gezielten Unterstützung in der 
Prüfungsvorbereitung sowie für ausbildungsbeglei-
tende Sprachförderung genutzt werden. Die Assis-
tierte Ausbildung kann eine pädagogische Beglei-
tung während des Ausbildungsverhältnisses sicher-
stellen.  

Der Zugang für Auszubildende mit Fluchthinter-
grund zu diesen Förderinstrumenten ist von ihrem 
Aufenthaltsstatus und dem Herkunftsland (bzw. der 
damit verbundenen Bleibeperspektive) abhängig. 
Insbesondere Personen mit einer Aufenthaltsgestat-
tung, die nicht aus den fünf Herkunftsländern mit 
guter Bleibeperspektive kommen, haben unter Um-
ständen erst nach sechs Jahren Voraufenthalt An-
spruch auf Ausbildungsförderung. Hierzu zählt zum 
Beispiel die große und stark wachsende Gruppe der 
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Auszubildenden aus Afghanistan, die in Nordrhein-
Westfalen inzwischen die viertgrößte Gruppe der 
ausländischen Auszubildenden ausmacht. 

Wir gehen davon aus, dass die Förderlücke im We-
sentlichen die folgenden negativen Auswirkungen 
hat. Erstens: Insbesondere die fehlende finanzielle 
Unterstützung schafft Hemmnisse für die Aufnahme 
einer Ausbildung. Die Zielgruppe kann sich die Aus-
bildung in Abwesenheit der eigens hierfür konzi-
pierten Förderungen nicht leisten. Zweitens: Ent-
schließen sich Geflüchtete trotzdem für eine Ausbil-
dung, ist zu befürchten, dass es mangels Förderung 
vermehrt zu vorzeitigen Vertragslösungen kommt, 
die für die Ausbildungsbetriebe besonders schmerz-
haft sind. Drittens: Erreicht ein Geflüchteter auch 
ohne Ausbildungsförderung die Abschlussprüfung, 
ist er einer erhöhten Gefahr des Scheiterns ausge-
setzt.  

Die Industrie- und Handelskammern setzen sich des-
halb dafür ein, dass die Instrumente der Ausbil-
dungsförderung jedem dualen Auszubildenden in 
Deutschland, unabhängig von seinem Aufenthalts-
status, zur Verfügung stehen. Das mit dem Integrati-
onsgesetz zementierte Ziel der Ausbildung von Ge-
flüchteten auch ohne Aufenthaltserlaubnis sollte 
nicht durch einen Ausschluss der Zielgruppe in der 
Ausbildungsförderung konterkariert werden. Die In-
tegration von Geflüchteten in den Ausbildungs-
markt, und damit auch der Beitrag zur Linderung 
des Fachkräftemangels, ist erst dann ein Erfolg, 
wenn die durch das Integrationsgesetz ermöglichten 
Ausbildungsverhältnisse auch erfolgreich abge-
schlossen werden. Wer A sagt, soll auch B sagen. 

Konkret sprechen wir uns im Sinne der Gleichbe-
handlung aller dualen Auszubildenden dafür aus, 
dass nicht der Bezug von Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz bzw. von Analogleistungen 
nach dem SGB XII verlängert wird, sondern der Zu-
gang von Geflüchteten zu Leistungen nach dem 
SGB II und dem SGB III vollständig geöffnet wird. 
Im Einzelnen bedeutet dies: 

 § 59 (1) SGB III wird erweitert um einen neuen 
Punkt 8: „Ausländerinnen und Ausländer mit 
Aufenthaltsgestattung oder -duldung“. 

 § 59 (2) SGB III sowie (der zeitlich befristete) 
§ 132 SGB III könnten somit entfallen. 

 § 27 (1) S.1 SGB II wird erweitert um einen 
Einschub: „unabhängig vom Aufenthaltssta-
tus“. 

Das Fehlen einer bundesgesetzlichen Lösung zur 
Förderlücke für Geflüchtete führt heute dazu, dass 
einzelne Bundesländer (z.B. Bayern) mit Hilfe von 
Härtefallregelungen auf Erlass-Ebene Abhilfe schaf-
fen. In anderen Fällen ermöglichen die Kommunen 
(z.B. Dortmund) mit Projektgeldern freiwillige Leis-
tungen. So gut diese regionalen und lokalen Lösun-
gen für die Betroffenen sind, so offenkundig bleibt, 
dass die Förderlücke auf Bundesebene geschlossen 
werden sollte. Für die Ausbildungsbetriebe ist neben 
der Gleichbehandlung von deutschen Auszubilden-
den und Azubis mit Fluchthintergrund auch wich-
tig, dass sie nicht an unterschiedlichen Standorten 
verschiedenen Fördervoraussetzungen ausgesetzt 
sind. 

Zusammenfassung: 

 Die Integration von Geflüchteten in Ausbil-
dung leistet einen wichtigen Beitrag zur Fach-
kräftesicherung der Unternehmen. 

 IHK NRW setzt sich deshalb dafür ein, das mit 
dem Integrationsgesetz zementierte Integrati-
onsziel konsequent weiterzuverfolgen. 

 Da Geflüchtete eher mehr als weniger Unter-
stützung in der Ausbildung benötigen, ist eine 
Schließung der Lücke in der Ausbildungsförde-
rung ein wichtiger Schritt. 

 Grundsätzlich sollte jeder duale Auszubil-
dende denselben Zugang zur Ausbildungsför-
derung haben. 

 Konkret schlägt IHK NRW deshalb vor, den för-
derfähigen Personenkreis der Ausbildungsför-
derung im SGB II und SGB III um die Ziel-
gruppe der Ausländer mit Aufenthaltsgestat-
tung oder -duldung zu erweitern. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)287 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 02. April 2019 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 08. April 2019,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Antrag der Abgeordneten Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Pascal Kober, Michael 
Theurer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Ausbildung und Studium für Asylbewerber ermöglichen – Förderlücke schließen -  
BT-Drs. 19/2691 

b) Antrag der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja Hajduk, Kai Gehring, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Förderlücke für Geflüchtete im Sozialgesetzbuch schließen – Bildung und Integration 
stärken - BT-Drucksache 19/5070 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

I. Einführung 

Ein reibungsloser Zugang zu Ausbildung und zum 
Studium ist ausschlaggebend im Sinne einer frühzei-
tigen und erfolgreichen Integration in den Arbeits-
markt und in die Gesellschaft. Die Rahmenbedingun-
gen sollten deswegen so gestaltet werden, dass sie 
Ausbildung und Studium unterstützen. Gleichzeitig 
sollten Anreize geboten werden, eine Ausbildung 
aufzunehmen anstatt einer Helfertätigkeit. Dies dient 
der langfristigen Integration, bekämpft Armut und 
Ausgrenzung und ist ein wirkungsvoller Beitrag zum 
Fachkräftemangel.  

Durch das Fehlen eines existenzsichernden Einkom-
mens und eine starke Rechtsunsicherheit haben bis-
lang Menschen, die aus aufenthaltsrechtlicher Sicht 
eine Ausbildung oder ein Studium aufnehmen konn-
ten, dies nicht getan oder sogar angefangene Pro-
gramme wieder abgebrochen, um ihren Lebensunter-
halt sichern zu können. Das betrifft: 

- Asylsuchende mit einer Aufenthaltsgestattung, 
durch das Zusammenspiel der Leistungsaus-
schlüsse aus dem §22 SGB XII und Leistungsaus-
schlüsse aus §8 BaföG bzw. §§59 Abs. 2 und 132 
Abs. 1 SGB III 

- Geduldete Menschen, durch die Leistungsaus-
schlüsse des §22 SGB XII, teilweise in Zusam-
menspiel mit dem §132 Abs. 2 Satz 2 SGB III.  

Diese Situation muss im Sinne der Auszubilden-
den/Studierenden, aber auch der Ausbildungsbe-
triebe und Bildungseinrichtungen in Zukunft ver-
mieden werden. Die bisherige Schlechterstellung 
von Leistungsbezieher*innen mit einer Aufenthalts-
gestattung und Duldung nach §2 AsylbLG gegenüber 
denen nach §3 AsylbLG sowie denen, die gar keine 
Ausbildung oder Studium antreten, entspricht nicht 
der Intention der sog. Analogleistungen nach § 2 
AsylbLG und schafft auch keinerlei Anreize für die 
Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums. 

Eine Schließung dieser Förderungslücke wird schon 
seit Jahren von vielen Seiten gefordert und mehrere 
Bundesländer sind schon durch eigene Erlasse zur 
Handhabe des Leistungsausschlusses nach §22 
SGB XII der Bundesregierung in dieser Sache zuvor-
gekommen. Ein Beschluss des Bundesrates dazu 
vom 08.06.2018 (Drucksache 123/18) liegt ebenfalls 
vor. Der DGB unterstützt dieses Anliegen ausdrück-
lich.  
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II. Grundsätzliche Einschätzung zum Referentenent-
wurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes1 

Inzwischen hat das BMAS einen Referentenentwurf 
veröffentlicht, in dem dieses Problem behoben wer-
den soll. Die dort vorgesehen Regelungen sind eine 
deutliche Verbesserung gegenüber dem Status-Quo. 
Nach Einschätzung des DGB, gehen die Änderungen 
aber nicht weit genug, um Rechtssicherheit, Anreize 
zur Aufnahme eines Studiums oder einer Ausbil-
dung sowie einen gleichberechtigten Zugang zu Aus-
bildung und Studium für alle zu schaffen.  

Vorschläge des DGB: 

- Gleichbehandlung beim Zugang zu Ausbildungs- 
und Studienförderung, unabhängig vom Aufent-
haltsstatus.  

Personen mit einer Aufenthaltsgestattung sollten 
grundsätzlich ab dem Zeitpunkt an dem sie eine 
Ausbildung bzw. ein Studium aufenthaltsrechtlich 
aufnehmen dürfen auch Zugang zu Förderungsleis-
tungen nach BaföG bzw. §56 SGB III haben. Zumin-
dest beim Studium ist damit im Regelfall keine wei-
tere Abhängigkeit von weiteren Sozialleistungen ge-
geben. Das SGB XII wird dadurch entlastet und es 
werden positive Anreize für die Aufnahme einer 
Ausbildung bzw. eines Studiums geschaffen.  

- Existenzsichernde Ausgestaltung der Geldleis-
tungen der Ausbildungsförderung – Bundesaus-
bildungsbeihilfe (BAB) und BAföG –, sodass eine 
Aufstockung nach SGB II bzw. SGB XII über-
flüssig wird.  

Grundsätzlich verfolgt der DGB die Linie, die vorge-
lagerten Systeme so auszugestalten, dass eine Auf-
stockung im Regelfall nicht mehr notwendig ist. 
BAB und BaföG sind derzeit allerdings nicht als 

existenzsichernde Leistungen konzipiert. Wenn der-
zeit keine Erhöhung der beiden Leistungen (vor al-
lem BAB) beabsichtigt ist, schlägt der DGB vor, in 
diesem Fall auf BAB/BaföG zu verzichten und Perso-
nen mit einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung 
weiterhin Leistungen des SGB XII zu ermöglichen. 
Das wäre dann eine Leistung aus einer Hand und un-
nötige Bürokratie wird vermieden.  

- Komplette Streichung des §22 Abs. 1 SGB XII 
analog zum §27 SGB II   

Da BAB und BaföG keine existenzsichernde Leistun-
gen darstellen, muss die Möglichkeit zu einer Auf-
stockung im SGB XII ggf. zusätzlich zum BAB oder 
BaföG, analog zu den Möglichkeiten gem. §§27 und 
7 SGB II geschaffen werden. Das wird bislang durch 
das Leistungsverbot des §22 Abs. 1 SGB XII verhin-
dert. Diese Argumentation verfolgt auch der vom 
BMAS veröffentlichte Referentenentwurf eines Drit-
ten Gesetzes zur Änderung des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes. Daher ist es aber nicht nachvollzieh-
bar warum in Folge nicht das §22 Abs. 1 SGB XII ge-
strichen werden soll, sondern eine Ausnahme davon 
für gestattete und geduldete Geflüchtete im § 2 
AsylbLG eingeführt werden soll. Eine Streichung des 
§ 22 SGB XII würde hingegen allen Leistungsberech-
tigten nach dem SGB XII zugutekommen.  

- Die Förderungslücke bei der Ausbildungsförde-
rung betrifft im Übrigen auch EU-Bürger*innen 
in den ersten 5 Jahren, sofern sie nicht schon vor 
dem Beginn der Ausbildung im Inland in einem 
Beschäftigungsverhältnis gestanden haben, des-
sen Gegenstand mit dem der Ausbildung in in-
haltlichem Zusammenhang steht (§59 Abs. 1 
Nr. 2 und 4 SGB III). Auch für diese Gruppe der 
EU-Bürger*innen sollte die Lücke im Sinne ei-
ner Anreizsetzung für die Aufnahme einer Aus-
bildung geschlossen werden.  

 

 
  

                                                 
1 Hierbei wird ausdrücklich keine Bewertung des Gesamtentwurfes eines 3. AsylbLG vorgenommen, sondern ausschließ-
lich des §2 Sätze 2 und 3 (neu) AsylbLG.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)288 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. April 2019 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 08. April 2019,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Antrag der Abgeordneten Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Pascal Kober, Michael 
Theurer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Ausbildung und Studium für Asylbewerber ermöglichen – Förderlücke schließen -  
BT-Drs. 19/2691 

b) Antrag der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja Hajduk, Kai Gehring, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Förderlücke für Geflüchtete im Sozialgesetzbuch schließen – Bildung und Integration 
stärken - BT-Drucksache 19/5070 

Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. 

1.) Vorbemerkung zum Flüchtlingsrat Niedersach-
sen e.V.: 

Seit 17 Jahre ist der Flüchtlingsrat Niedersachsen 
e.V. in Projekten tätig, die die Integration von Ge-
flüchteten in den Arbeitsmarkt als Schwerpunkt ha-
ben. Seit 2008 gibt es Bundesprogramme, die ganz 
gezielt Flüchtlinge als Zielgruppe haben und durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales so-
wie über den Europäischen Sozialfonds (ESF) durch 
die EU finanziert werden. Der Flüchtlingsrat Nieder-
sachsen koordiniert seitdem Projektverbünde, die im 
Rahmen dieser Programme liefen und aktuell noch 
laufen. Derzeit gibt es das Bundesprogramm „ESF-
Integrationsrichtlinie Bund“1 mit einem Handlungs-
schwerpunkt „Integration von Asylbewerber/ -innen 
und Flüchtlingen(IvAF)“. In Niedersachsen werden 
vier der bundesweit 41 IvAF-Projekte umgesetzt. Der 
Flüchtlingsrat ist in allen diesen vier Projektverbün-
den tätig, wobei er den Projektverbund „AZF3 – Ar-
beitsmarktzugang für Flüchtlinge“ auch koordiniert. 
Der Flüchtlingsrat Niedersachsen kann mithin auf 
eine langjährige und umfangreiche Erfahrung in Be-
zug auf die Integration in und die Teilhabe am Ar-
beitsmarkt von Geflüchteten blicken. 

                                                 
1 Für weitere Informationen zum Bundesprogramm siehe:  https://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-
2020/ESF-Programme/bmas/2014-10-21-ESF-Integrationsrichtlinie-Bund.html 
2 BAMF „Aktuelle Zahlen zu Asyl“,  Ausgabe Februar 2019 
3 BAMF, „Aktuelle Zahlen zu Asyl“, Ausgabe Dezember 2018 

2.) Erfahrungen zur Situation Geflüchteter in Aus-
bildung:  

Wie die vom Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) erhobenen Zahlen zu den Asylantrag-
steller_innen deutlich machen, handelt es sich bei 
den Asylbewerber_innen der vergangenen Jahre 
überwiegend um junge Menschen, für die häufig 
eine Ausbildung sinnvoll erscheint; dies sowohl aus 
Sicht der Geflüchteten, als auch aus einem öffentli-
chen Interesse heraus angesichts eines großen Be-
darfs an Fachkräften. So waren laut BAMF im Feb-
ruar dieses Jahres 72, 7 % aller Asylantragsteller_in-
nen unter 30 Jahre alt2, für das gesamte Jahr 2018 lag 
die Quote laut BAMF sogar bei 74,1 %3. 

Um die Erfahrungen des Flüchtlingsrates Nieder-
sachsen insbesondere im Bereich Ausbildung bzw. 
Wege in die Ausbildung richtig einzuordnen, ist es 
wichtig, sich vor Augen zu führen, mit welchen viel-
fältigen Herausforderungen die zumeist jungen Men-
schen in Deutschland konfrontiert sind, wenn sie 
eine Ausbildung aufnehmen wollen: An erster Stelle 
ist sicherlich die Sprachbarriere zu nennen, die es 
oftmals schwer macht, dem Unterricht an der Berufs-
schule oder der Fachschule oder bereits im Vorfeld 
an der allgemeinbildenden Schule zu folgen. Ein 
Blick auf die Hauptherkunftsländer der Geflüchteten 
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zeigt schnell, dass man davon ausgehen kann, dass 
viele von ihnen nicht lateinisch alphabetisiert sind. 
Einige haben nur wenig oder sogar gar keine Schule 
besucht, bringen somit wenig Lernerfahrung mit und 
müssen für eine Ausbildung vorausgesetztes Grund-
wissen in Deutschland erst erwerben bzw. erweitern. 
Die Varianz der mitgebrachten Bildung ist jedoch 
hoch, sodass sich diese Erfahrung längst nicht auf 
alle Geflüchteten erstreckt. Sie variiert stark nach 
Herkunftsland und sozialer Herkunft. Weiterhin ist 
zu berücksichtigen, dass die Flüchtlinge in Deutsch-
land i.d.R. nicht auf ein soziales oder familiäres Netz 
zurückgreifen können, das sie in der Ausbildung un-
terstützt. Und schließlich sind Faktoren wie Verfol-
gungs- und Fluchterfahrungen, Sorge und Unsicher-
heit über Aufenthaltsperspektiven, Sorge um Ange-
hörige im Herkunftsland und die damit einhergehen-
den psychischen Belastungen sowie die Lebensum-
stände in Deutschland und hier v.a. die Wohnver-
hältnisse, die oftmals einen konzentriertes Lernen 
nicht zulassen, zu nennen. 

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen hat mit Teilneh-
mer_innen der Arbeitsmarktprojekte die Erfahrung 
gemacht, dass Ausbildungen zu scheitern drohen, 
weil die Auszubildenden den Anforderungen in der 
Berufs- oder Fachschule nicht folgen können. Wobei 
die Betriebe vielfach betonen, dass die Motivation 
der Betroffenen hoch sei und sie sich im praktischen 
Betrieb oftmals sehr bewähren. Diese Erfahrungen 
wurden gegenüber dem Flüchtlingsrat auch seitens 
der Kammern mehrfach bestätigt. 

Diese ganzen Umstände legen den Schluss nahe, 
dass Geflüchtete, die eine Ausbildung anstreben o-
der bereits aufgenommen haben, besondere Unter-
stützung benötigen, um eine Ausbildung erfolgreich 
durchzuführen. 

Zu den o.g. besonderen Herausforderungen kommt 
als zusätzliches gravierendes Problem die ungeklärte 
Lebensunterhaltssicherung von Geflüchteten wäh-
rend des Asylverfahrens hinzu. Aus den Erfahrun-
gen des Flüchtlingsrates Niedersachsen können wir 
feststellen, dass Geflüchtete vielfach eine Ausbil-
dung nicht aufnehmen, da der Lebensunterhalt wäh-
rend der Ausbildung nicht gesichert wäre oder dass 
Geflüchtete, die sich bereits in einer Ausbildung be-
finden, vor der Frage stehen, ob sie aus finanziellen 
Gründen eine Ausbildung abbrechen. Das gleiche 
gilt selbstverständlich für ein Hochschulstudium. 

3.) Regelleistungen der Ausbildungsförderung: 

Grundsätzlich kann der Lebensunterhalt während ei-
ner (anerkannten) betrieblichen Ausbildung über die 
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) nach § 56 SGB III 
gesichert werden. Während einer schulischen Aus-
bildung oder eines Hochschulstudiums gibt es die 
Möglichkeit der Lebensunterhaltssicherung über 
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz (BAföG). Personen, die unter das SGB II fal-
len, haben zudem die Möglichkeit, aufstockende 
Leistungen zu BAB- oder BAföG-Leistungen zu er-
halten. 

Das SGB III sieht überdies Fördermaßnahmen im 
Vorfeld und während einer Ausbildung vor. Zu nen-
nen wären hier: 

 Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III 

 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme nach 
§ 51 SGB III 

 Einstiegsqualifizierung nach § 54a SGB III 

 Ausbildungsbegleitende Hilfen nach § 75 SGB 
III 

 Außerbetriebliche Berufsausbildung nach § 76 
SGB III 

 Ausbildungsgeld nach § 122 SGB III 

 Assistierte Ausbildung nach § 130 SGB III 

Nach den Erfahrungen aus den Arbeitsmarktprojek-
ten sind neben der lebensunterhaltssichernden För-
derung die o.g. (für Geflüchtete zugängliche) Maß-
nahmen (je nach Ausgestaltung und Umsetzung) ge-
rade für Geflüchtete sinnvoll und hilfreich, um eine 
Ausbildung erfolgreich zu absolvieren oder die not-
wendige sog. Ausbildungsreife herzustellen. Insbe-
sondere die Instrumente ausbildungsbegleitende Hil-
fen (§ 75 SGB III) und assistierte Ausbildung (§ 130 
SGB III) haben sich dabei als besonders wichtige 
Maßnahmen herausgestellt. Zur Anbahnung einer 
Ausbildung stellt nach Auffassung des Flüchtlings-
rates Niedersachsen die Einstiegsqualifizierung eine 
sinnvolle Maßnahme dar. 

4.) Gesetzliche Ausschlüsse und Beschränkungen: 

Mit Ausnahme der Berufseinstiegsbegleitung (§ 49 
SGB III) müssen für die Inanspruchnahme aller o.g. 
Fördermaßnahmen und der Lebensunterhaltssiche-
rung über BAB oder BAföG Personen im Asylverfah-
ren (mit einem Ankunftsnachweis oder einer Aufent-
haltsgestattung) sowie Ausreisepflichtige mit Dul-
dung jedoch bestimmte gesetzlich festgelegte Vo-
raussetzungen erfüllen. 

4.1) Personen im Asylverfahren: 

Personen im Asylverfahren (die also im Besitz eines 
Ankunftsnachweises oder Aufenthaltsgestattung 
sind) können Ausbildungsförderung nach BAföG nur 
erhalten, wenn sie selber in den letzten fünf Jahren 
in Deutschland rechtmäßig erwerbstätig waren oder 
ein Elternteil innerhalb der letzten sechs Jahre drei 
Jahre in Deutschland erwerbstätig war. Da sie diese 
Voraussetzungen i.d.R. nicht erfüllen können, sind 
sie somit faktisch von dieser Form der Lebensunter-
haltssicherung während der schulischen Ausbildung 
oder des Studiums ausgeschlossen. Gleichzeitig hat 
keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII 
oder den Analogleistungen nach § 2 Asylbewerber-
leistungsgesetz (AsylbLG) erhalten, wer eine nach 
dem BAföG oder dem SGB III dem Grund nach för-
derungsfähige Ausbildung absolviert. Da Asylbewer-
ber_innen nach 15 Monaten unter § 2 AsylbLG fal-
len, können sie im Falle einer Ausbildung somit 
auch keine lebensunterhaltssichernden Leistungen 
über das AsylbLG erhalten. Lediglich wenn ein be-
sonderer Härtefall nach § 22 SGB XII festgestellt 
wird, ist dies möglich. 

Für Auszubildende im Asylverfahren sind - die ver-
langten Voraufenthaltszeiten vorausgesetzt – die fol-
genden Leistungen der Ausbildungsförderung nur 
zugänglich, wenn sie die Voraussetzungen nach 
§ 132 SGB III erfüllen, also bei ihnen ein „rechtmäßi-
ger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist“: 
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 BAB (bei einer Voraufenthaltszeit von mehr als 
15 Monaten) 

 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (bei 
einer Voraufenthaltszeit von mehr als drei Mo-
naten) 

 Ausbildungsbegleitende Hilfen (bei einer Vo-
raufenthaltszeit von mehr als drei Monaten) 

 Ausbildungsgeld (bei einer Voraufenthaltszeit 
von mehr als 15 Monaten) 

 Assistierte Ausbildung (bei einer Voraufent-
haltszeit von mehr als drei Monaten) 

Dass ein „rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt 
zu erwarten ist“ wird seitens der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) nur angenommen bei Personen aus Her-
kunftsstaaten mit einer dauerhaft hohen Anerken-
nungsquote, wobei sich die BA wiederum an die 
Übereinkunft von Bundesinnenministerium (BMI) 
und BMAS hält, wonach dies derzeit auf die Her-
kunftsstaaten Eritrea, Irak, Iran, Somalia und Syrien 
zutrifft. Das heißt also, dass i.d.R. nur Asylsuchen-
den in Ausbildung aus diesen Staaten BAB oder eine 
der anderen vier oben aufgeführten Leistungen ge-
währt wird4.  

Die Regelungen des § 132 SGB III, der zumindest 
den Asylbewerber_innen, bei denen ein „rechtmäßi-
ger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist“, 
Maßnahmen der Ausbildungsförderung ermöglicht, 
ist zudem bis zum 31.12.2019 (Beginn der Maß-
nahme/Förderung) befristet. Sollte die Regelung 
nicht verlängert oder in anderer Weise verstetigt 
werden, fallen selbst diese Asylsuchenden aus der 
Förderung wieder raus. 

Eine Außerbetriebliche Berufsausbildung (§ 76 
SGB III) können Menschen mit Aufenthaltsgestat-
tung oder Ankunftsnachweis nur absolvieren, wenn 
sie selber in den vergangenen fünf Jahren in 
Deutschland erwerbstätig waren oder ein Elternteil 
innerhalb der letzten sechs Jahre drei Jahre in 
Deutschland erwerbstätig war. Durch diese hohen 
Anforderungen fällt diese Ausbildungsform für Per-
sonen im Asylverfahren i.d.R. weg. 

4.1.1) Folgen der gesetzlichen Beschränkung bei der 
Ausbildungsförderung für Menschen im Asylverfah-
ren: 

Auszubildende im Asylverfahren haben nach den 
Erfahrungen des Flüchtlingsrates Niedersachsen - 
die sich mit Auskünften aus den Kammern und aus 
anderen Arbeitsmarktprojekten5 decken - v.a. 
Schwierigkeiten die Anforderungen in den Berufs-
schulen zu erfüllen. In diesen Fällen sind ausbil-
dungsbegleitende Hilfen oder (als noch intensivere 
sozialpädagogische Unterstützung) assistierte Aus-
bildung hilfreiche Förderinstrumente. Da diese aber 

                                                 
4 Zwar gibt es bereits u.a. vom Sozialgericht Potsdam einen Beschluss, der bei der Entscheidung über einen BAB-Antrag 
eine individuelle Prüfung der Bleibeperspektive unabhängig vom Herkunftsstaat verlangt, nach Kenntnis des Flüchtlings-
rates Niedersachsen ist diese Frage jedoch obergerichtlich nicht abschließend entschieden (vgl. SG Potsdam vom 
20.12.2017 [S 6 AL 237/17 ER]) 
5 Das IvAF-Netzwerk „AZF3 – Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge“ organisiert u.a. einen regelmäßigen Austausch mit 
anderen Arbeitsmarktprojekten, an denen u.a. Vertreter_innen der IHK Hannover sowie der HWK Hannover teilnehmen. 
6 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport vom 14.01.2019, zu finden u.a. unter: https://www.nds-flue-
rat.org/wp-content/uploads/2019/01/Erlass-MI-Schlie%C3%9Fung-F%C3%B6rderl%C3%Bccken-20190114.pdf. Ein vor-
heriger Erlass aus dem nds. MI vom 04.10.2017 ermöglichte bereits mindestens bei schulischer Ausbildung oder Studium 
Leistungen aus Härtefallgründen nach § 22 SGB XII. 

(gem. § 132 SGB III) nur für Auszubildende mit Auf-
enthaltsgestattung/Ankunftsnachweis bewilligt wer-
den, bei denen ein „rechtmäßiger und dauerhafter 
Aufenthalt zu erwarten ist“, was – wie oben be-
schrieben – derzeit nur bei Asylsuchenden aus Erit-
rea, Irak, Iran, Somalia oder Syrien angenommen 
wird, können zahlreiche Auszubildende im Asylver-
fahren diese Förderung nicht erhalten. Dies bedroht 
letztlich den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbil-
dung. 

Noch gravierender hat sich in der Vergangenheit 
nach Feststellung des Flüchtlingsrates die ungesi-
cherte Finanzierung auf Personen im Asylverfahren 
ausgewirkt. Hier gibt es Beispiele, in denen Asylsu-
chende eine Ausbildung abgebrochen haben, da ihr 
Antrag auf BAB abgewiesen wurde. In anderen Fäl-
len wurde über einen Abbruch der Ausbildung nach-
gedacht, konnte aber letztlich verhindert werden, da 
das zuständige Sozialamt auf Grundlage der Härte-
fallregelung nach § 22 SGB XII (zur Ausbildungsver-
gütung ergänzende) Leistungen nach § 2 AsylbLG ge-
währt hat. 

Ähnlich stellt sich die Situation bei Asylantragstel-
ler_innen dar, die eine schulische Ausbildung oder 
Studium beginnen möchten. Oftmals verwarfen die 
Betroffenen in der Vergangenheit die Pläne für eine 
schulische Ausbildung oder ein Studium, da kein 
BAföG-Anspruch bestand und die Finanzierung da-
mit in Frage gestellt war. 
In Niedersachsen wurde dieses Problem zuletzt mit 
Erlass vom 14.01.20196 entschärft, in dem die Härte-
fallregelung nach § 22 SGB XII als regelmäßig an-
wendbar angenommen wird. Auch aufstockende 
Leistungen sowohl für Personen mit Aufenthaltsge-
stattung als auch mit Duldung können darüber be-
willigt werden (wie dies bei Personen, die nicht un-
ter das AsylbLG seit 2016 über den § 7 SGB II mög-
lich ist). 

4.2) Personen mit Duldung: 

Personen mit Duldung müssen für die Inanspruch-
nahme der Leistungen zur Ausbildungsförderung 

 BAföG-Leistungen (bei einer Voraufenthaltszeit 
von mehr als 15 Monaten) 

 BAB (bei einer Voraufenthaltszeit von mehr als 
15 Monaten) 

 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (bei 
einer Voraufenthaltszeit von mehr als sechs 
Jahren) 

 Ausbildungsbegleitende Hilfen (bei einer Vo-
raufenthaltszeit von mehr als 12 Monaten) 

 Ausbildungsgeld (bei einer Voraufenthaltszeit 
von mehr als 15 Monaten) 

https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2019/01/Erlass-MI-Schließung-Förderlücken-20190114.pdf
https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2019/01/Erlass-MI-Schließung-Förderlücken-20190114.pdf
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 Assistierte Ausbildung (bei einer Voraufent-
haltszeit von mehr als 12 Monaten) 

lediglich Voraufenthaltszeiten erfüllen. Damit be-
steht keine Finanzierungslücke bei der schulischen 
Ausbildung oder Studium sowie bei der betriebli-
chen Ausbildung - mit Ausnahme der Tatsache, dass 
aufstockende Leistungen, wie dies für Personen, die 
unter das SGB II fallen, über die Regelung des § 7 
SGB II möglich ist, für sie nur unter Anwendung der 
Härtefallregelung nach § 22 SGB XII in Frage käme. 
Weiterhin kommt es in der Praxis meist auch nur bei 
den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen zum 
Ausschluss, da bei den anderen o.g. Maßnahmen 
i.d.R. zum Ausbildungsbeginn die Voraufenthaltszei-
ten erfüllt werden. 

Allerdings gilt bei Personen mit Duldung genau wie 
bei jenen im Asylverfahren, dass eine außerbetriebli-
che Ausbildung nur absolvieren kann, wer selber in 
den vergangenen fünf Jahren in Deutschland er-
werbstätig war oder ein Elternteil innerhalb der letz-
ten sechs Jahre drei Jahre in Deutschland erwerbstä-
tig war. Somit gilt auch für Geduldete, dass diese 
Ausbildungsform für sie i.d.R. nicht möglich ist. 

4.3) Fazit: 

Es bleibt also festzuhalten, dass insbesondere Auszu-
bildende, die sich noch im Asylverfahren befinden, 
von einer gesetzlichen Finanzierungslücke betroffen 
und von sinnvollen und notwendigen Fördermaß-
nahmen während der Ausbildung per Gesetz ausge-
schlossen sind, so fern sie nicht aus einem Her-
kunftsstaat stammen, bei dem nach Einschätzung 
des BMI grundsätzlich ein „rechtmäßiger und regel-
mäßiger Aufenthalt zu erwarten ist“. 

5.) Handlungsempfehlungen: 

5.1) Frühzeitige Förderung und Aufbau einer För-
derkette unabhängig von Aufenthaltsstatus und 
Herkunftsland: 

Nach Auffassung des Flüchtlingsrates  ist ein früh-
zeitiger uneingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt 
für Geflüchtete unabhängig von vermeintlichen Per-
spektiven im Asylverfahren notwendig. Angesichts 
der Tatsache, dass auch viele der Asylbewerber_in-
nen, die im Asylverfahren nicht erfolgreich sind, 
dauerhaft in Deutschland bleiben (am 31.12.2018 
lebten 654.423 Personen in Deutschland, die im 
Asylverfahren abgelehnt worden waren. Von diesen 
hatten 77,5% inzwischen eine Aufenthaltserlaubnis 
bzw. sogar Niederlassungserlaubnis7), ergibt es kei-
nen Sinn, Asylantragsteller_innen nach Herkunfts-
staaten und Anerkennungsquoten zu segregieren 
und teilweise von einer frühzeitigen Arbeitsmarkt-
förderung auszuschließen. Dies macht ihnen die 
Teilhabe am Arbeitsmarkt nur unnötig schwer und 
führt dazu, dass die Menschen unter Umständen 
über nachholende Maßnahmen erst später in den Ar-
beitsmarkt integriert werden. Sie verlieren damit  
wertvolle Zeit (was v.a. für junge Menschen gilt), in 
der sie sich selber beruflich und persönlich nicht o-
der nur schwer weiterentwickeln können und sind 
ggf. länger von Transferleistungen abhängig. Hinzu 

                                                 
7 vgl. Antwort der Bundesregierung auf kleine Anfrage der BT-Fraktion Die Linke, vom 12.03.2019, BT-Drucksache 
19/8258 
8 BVerfG, 18.12.2012 (1 BvL 10/10, 1 BvL 2/1 ) 

kommt, dass der immer wieder angeführte große Be-
darf an Fachkräften z.T. auch über die oftmals jun-
gen Asylsuchenden gedeckt werden könnte, wenn es 
ihnen ermöglicht wird, Ausbildungen erfolgreich zu 
absolvieren. Damit dies geschehen kann, ist der Auf-
bau einer Förderkette notwendig, in denen die In-
strumente und Maßnahmen der Regeldienste eine 
bedeutende Rolle spielen und die daher den Ge-
flüchteten unabhängig von Herkunftsland und Auf-
enthaltsstatus uneingeschränkt zur Verfügung stehen 
sollten. Hier sollte auch die Verbindung zur gesetz-
lich vorgesehenen Sprachförderung hergestellt wer-
den: Integrationskurse nach § 45 AufenthG und be-
rufsbezogene Deutschförderung nach § 45a Auf-
enthG müssen allen Asylsuchenden frühzeitig offen 
stehen. 

5.2) Vollständige Eingliederung in SGB II, SGB XII 
und BAföG statt sozialrechtlicher Sonderregelun-
gen: 

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen fordert schon 
lange eine frühzeitige vollständige sozialrechtliche 
Gleichstellung Geflüchteter mit deutschen Staatsan-
gehörigen. Das bedeutet letztlich eine uneinge-
schränkte Eingliederung Geflüchteter in das Sozial-
gesetzbuch sowie in das BAföG. Entsprechend müss-
ten Personen im Asylverfahren und mit Duldung 
ausdrücklich als förderungsfähige bzw. -berechtigte 
Personen aufgenommen werden. In Bezug auf die 
Ausbildungsförderung könnte dies über die Auf-
nahme des Personenkreises als förderungsfähig/-be-
rechtigt in § 59 SGB III und § 8 BAföG ohne weitere 
Einschränkungen geschehen. 

Sozialrechtliche Sondergesetze wie das Asylbewer-
berleistungsgesetz erscheinen im Interesse einer 
frühzeitigen und reibungslosen Arbeitsmarktintegra-
tion nicht sinnvoll. Das Asylbewerberleistungsgesetz 
ist ohnehin aus verfassungsrechtlicher Sicht höchst 
fragwürdig. Bekanntlich hatte das Bundesverfas-
sungsgericht bereits in seinem Urteil vom 
18.07.20128 festgestellt, dass das Existenzminimum 
durch die Leistungshöhe des SGB II bzw. SGB XII 
markiert wird und sich die Leistungen für Geflüch-
tete daran orientieren müssen. 
Ausbleibende (frühzeitige) Unterstützung bei der 
Ausbildungsförderung führt nach Erfahrungen des 
Flüchtlingsrates Niedersachsen bei den zumeist jun-
gen Geflüchteten zu unnötiger Frustration und hat 
nach Einschätzung des Flüchtlingsrates i.d.R. hohe 
Kosten und Anstrengungen bei nachholender In-
tegration zur Folge. Bedenkt man zudem, dass Fach-
kräftepotenzial verschwendet wird, kann dies eben-
falls nicht im öffentlichen Interesse sein. 
Überdies verkomplizieren die sozialrechtlichen Son-
derregelungen für Menschen im Asylverfahren und 
mit Duldung die rechtliche Situation, was letztlich 
auch zu höherem bürokratisch Aufwand und zu Ver-
unsicherungen bei Flüchtlingen wie auch Arbeitge-
ber_innen und letztlich auch in der Anwendung des 
Rechts führt. 
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6.) Bewertung der Anträge der Fraktion der FDP 
und der Fraktion Bündnis90/Die Grünen: 

Der Antrag der Fraktion der FDP vom 13.06.2018 
(BT-Drucksache 19/2691) fordert unter 1.), sich mit 
den Ländern kurzfristig über eine Lösung zur An-
wendung der Härtefallregelung nach § 22 SGB XII zu 
einigen, um so die BAB- und BAföG-Förderlücke zu 
beheben. Grundsätzlich ist dies als Maßnahme zur 
kurzfristigen (teilweisen) Behebung des Problems si-
cher sinnvoll. Einige Bundesländer haben sich be-
reits auf einen (nahezu) gleichlautenden entspre-
chenden Erlass geeinigt. Allerdings sieht u.a. der Er-
lass in Niedersachsen9 keine aufstockenden Leistun-
gen für BAföG-Bezieher_innen, die ansonsten unter 
das AsylbLG fallen, vor. Es müsste entsprechend 
klargestellt werden, dass aufstockende Leistungen 
nach AsylbLG nicht nur bei Personen, die BAB be-
ziehen, sondern auch für BAföG-Bezieher_innen be-
willigt werden können, wenn sonst das Existenzmi-
nimum unterschritten würde. Eine entsprechende 
bundesweite Anwendung des § 22 SGB XII, die 
diese Klarstellung berücksichtigt, wäre sinnvoll. 

Grundsätzlich ist dies jedoch nur als vorüberge-
hende Notlösung zu akzeptieren, da der gesetzliche 
Ausschluss von BAB und Ausbildungsförderung 
nach BAföG während des Asylverfahrens ein struk-
turelles Problem ist und die Schließung der Förder-
lücke über die Härtefallregelung nach § 22 SGB XII 
die sozialrechtliche Sonderstellung und Ausgren-
zung insbesondere von Menschen im Asylverfahren 
und mit Duldung fortschreibt. 
Vor diesem Hintergrund ist auch der dem Flücht-
lingsrat Niedersachsen vorliegende Referentenent-
wurf aus dem BMAS vom 26.03.2019 zur Änderung 
des AsylbLG unzureichend. Er schließt zwar die An-
wendung des § 22 SGB XII für Personen, die unter 
§ 2 AsylbLG fallen aus und lässt somit (aufsto-
ckende) Leistungen nach AsylbLG zu, auch wenn 
eine förderfähige Ausbildung betrieben wird, belässt 
die lebensunterhaltssichernde Förderung während 
der Ausbildung aber weiterhin im AsylbLG. Zudem 
ist im Gesetzentwurf nicht eindeutig formuliert, dass 
für Gestattete, die eine nach BAföG förderungsfähige 
Ausbildung absolvieren (schulische Ausbildung o-
der Studium), ebenfalls ein Anspruch auf Leistungen 
nach dem AsylbLG besteht. 

Eine grundsätzliche Lösung muss vielmehr eine Än-
derung im BAföG und SGB III vornehmen. In diesem 
Sinne kann man den Antrag der FDP-Fraktion unter 
2.) sowie den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen interpretieren: 

In § 8 BAföG müssen zusätzlich Personen mit Auf-
enthaltsgestattung/Ankunftsnachweis als BAföG-be-
rechtigt aufgenommen werden. Die in § 8 BAföG ent-
haltene Voraufenthaltszeit für Geduldete von 15 Mo-
naten sollte gestrichen werden, um eine uneinge-
schränkte Eingliederung in die Ausbildungsförde-
rung vorzunehmen. Entsprechend sollte auch für 
Menschen im Asylverfahren keine Voraufenthalts-
zeit zur Voraussetzung gemacht werden. 
In § 59 SGB III sollten Menschen mit Aufenthaltsge-
stattung/Ankunftsnachweis als förderfähige Perso-
nen aufgenommen werden. Auch hier sollten Vo-
raufenthaltszeiten nicht zur Voraussetzung gemacht 

                                                 
9 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport vom 14.01.2019 (siehe auch Fußnote Nr. 6) 

werden. Eine Verlängerung der Regelung nach § 132 
SGB III wäre mit entsprechenden Änderungen in 
§ 59 SGB III gleichzeitig hinfällig. 
Auch wenn der Lebensunterhalt bei Auszubildenden 
und Studierenden im AsylbLG-Bezug die ersten 
15 Monaten gesichert ist, da sie Leistungen nach § 3 
AsylbLG erhalten und diese keine Analogleistungen 
nach SGB XII sind und der in § 22 SGB XII formu-
lierte Ausschluss des Leistungsbezugs nicht greift, 
ergibt es keinen Sinn, ihnen nicht sofort mit Auf-
nahme der Ausbildung bzw. des Studiums die Le-
bensunterhaltssicherung über BAB bzw. BAföG zu 
ermöglichen. Im Sinne einer vollständigen Integra-
tion in die Ausbildungsförderung sollten lebensun-
terhaltssichernde Förderungen von Beginn der Aus-
bildung oder des Studiums über BAB bzw. BAföG 
geregelt werden. 

Sowohl der Antrag der Bundestagsfraktion der FDP 
als auch der Antrag der Bundestagsfraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen gehen aber in ihren Forde-
rungen nicht weit genug, da sie sich lediglich auf die 
finanzielle Förderlücke beschränken. Die oben be-
schriebenen Lücken beim Zugang zu den weiteren 
Maßnahmen der Ausbildungsförderung lassen sie je-
doch außer Acht. Die Aufnahme von Auszubilden-
den mit Aufenthaltsgestattung/Ankunftsnachweis in 
den förderungsfähigen Personenkreis nach § 59 
SGB III würde diesen Ausschluss gleich mit beseiti-
gen. 

Der Forderung der FDP-Bundestagsfraktion in ihrem 
Antrag unter Punkt 3.) ist zuzustimmen. Die Bera-
tung sollte unabhängig von Aufenthaltsstatus und 
Herkunftsstaat bzw. vermeintlicher Aufenthaltsper-
spektive allen Geflüchteten in gleichem Umfang zu-
teil werden. Zumindest solange das Asylverfahren 
noch nicht rechtskräftig entschieden ist, sollten auch 
Asylantragsteller_innen aus sog. „sicheren Her-
kunftsstaaten“ die Beratung der Agenturen für Arbeit 
in Anspruch nehmen können. 

Ein dem Flüchtlingsrat Niedersachsen vorliegender 
Referentenentwurf für ein „Ausländerbeschäfti-
gungsförderungsgesetz“ aus dem Hause des BMAS 
vom 28.03.2019 hat den Anspruch, den Zugang zur 
Ausbildungsförderung grundlegend neu zu regeln, 
daher soll an dieser Stelle - so weit dies nach bishe-
rigen Kenntnisstand möglich ist - kurz darauf einge-
gangen werden: Tatsächlich könnte der Gesetzent-
wurf geeignet sein, oben beschriebene Förderlücken 
mindestens teilweise zu schließen. So sollen ausbil-
dungsbegleitende Hilfen (§ 75 SGB III) sowie die as-
sistierte Ausbildung (§ 130 SGB III) allen Auszubil-
denden unabhängig vom Aufenthaltsstatus und Blei-
beperspektive zugänglich werden. Allerdings sind 
auch hier wieder Einschränkungen (u.a. über eine 
Mindestvoraufenthaltszeit für Gestattete und Gedul-
dete) vorgesehen. So wird der Gesetzentwurf nicht 
zu einer vollständigen Eingliederung von Auszubil-
denden oder sich im Übergang von Schule zu Aus-
bildung befindliche Geflüchtete mit Aufenthaltsge-
stattung/Ankunftsnachweis oder Duldung in die 
Ausbildungsförderung führen, wie dies der Flücht-
lingsrat Niedersachsen für sinnvoll hält. 

Zwar sieht eine vorgesehene Änderung des Absatzes 
2 in § 52 SGB III erfreulicher Weise die Ausweitung 
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des „förderungsberechtigten“ Personenkreises, die 
Leistungen der Berufsvorbereitung in Anspruch neh-
men können, auf Gestattete und Geduldete vor, je-
doch wird eine Voraufenthaltszeit von 15 Monaten 
verlangt, was abzulehnen ist, da es keinen Sinn 
ergibt, nicht frühzeitiger diese Personengruppe zu 
fördern. 

Der Referentenentwurf sieht weiterhin vor, dass 
Maßnahmen der Beratung und zur Aktivierung und 
Eingliederung für Asylbewerber_innen bereits bevor 
sie Zugang zum Arbeitsmarkt haben, auch weiterhin 
bewilligt werden können, und es ist zu begrüßen, 
dass dies als dauerhafte Regelung im SGB III veran-
kert werden soll. Allerdings ist auch weiterhin Vo-
raussetzung, dass ein „rechtmäßiger und dauerhafter 
Aufenthalt zu erwarten ist“. Asylantragsteller_innen 
aus sog. „sicheren Herkunftsstaaten“ sind explizit 
von diesen Leistungen ausgeschlossen. Es würden 
also auch zukünftig zahlreiche Asylbewerber_innen 
von der frühzeitigen Arbeitsmarktförderung ausge-
schlossen. 
Durch eine Ergänzung in den §§ 56 und 60 soll klar 
gestellt werden, dass Auszubildende mit Aufent-
haltsgestattung kein BAB beziehen können. Hier ist 
offensichtlich über die geplante Änderung im 
AsylbLG (über den o.g. Gesetzentwurf des BMAS 
vom 26.03.2019) der weitere Bezug von Leistungen 
nach dem AsylbLG vorgesehen. Diese Regelung ist 
abzulehnen, da damit die sozialrechtliche Sondersi-
tuation für Auszubildende im Asylverfahren auf-
recht erhalten wird. Es ist auch von der Systematik 
nicht nachvollziehbar, dass Gestattete hier schlech-
ter gestellt sind als Geduldete, die grundsätzlich 
nach 15 Monaten Anspruch auf BAB haben. 

Der Zugang zur außerbetrieblichen Ausbildung 
würde zukünftig grundsätzlich nicht mehr für Ge-
stattete und Geduldete möglich sein,was zu kritisie-
ren ist. 

Die Forderung der FDP-Bundestagsfraktion in ihrem 
Antrag unter Punkt 4.) befürwortet der Flüchtlingsrat 
Niedersachsen. 

Zusammenfassung: 

 Geflüchtete haben i.d.R. auf Grund ihrer spezi-
fischen Lebenssituation einen erhöhten Förder-
bedarf in der Ausbildung. 

 Geflüchtete im Asylverfahren oder mit Dul-
dung sind von sinnvollen und notwendigen 
Fördermaßnahmen vor und während der Aus-
bildung ausgeschlossen, darunter lebensunter-
haltssichernde Förderung. Hier muss Abhilfe 
geschaffen werden. 

 Eine bundesweite Anwendung der Härtefallre-
gelung nach § 22 SGB XII zur Deckung der 
BAB- und BAföG-Lücke ist nur als kurzfristige 
Lösung sinnvoll und wird die Lücken bei den 
weiteren Maßnahmen der Ausbildungsförde-
rung nicht schließen. 

 Geflüchtete müssen vollständig ins Sozialrecht 
integriert werden und zu allen Maßnahmen der 
Ausbildungsförderung Zugang haben. Die Ge-
setzentwürfe zur Änderung des AsylbLG sowie 
für „Ausländerbeschäftigungsförderungsge-
setz“, wie sie kürzlich das BMAS vorgelegt hat, 
würden dies nur unzureichend umsetzen. Sozi-
alrechtliche Sondergesetze wie das Asylbewer-
berleistungsgesetz sind abzulehnen. Geflüch-
tete im Asylverfahren und mit Duldung sollten 
als förderungsfähiger bzw. -berechtigter Perso-
nenkreis in § 59 SGB III sowie in § 8 BAföG 
ohne weitere Beschränkungen aufgenommen 
werden. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)289 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. April 2019 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 08. April 2019,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Antrag der Abgeordneten Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Pascal Kober, Michael 
Theurer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Ausbildung und Studium für Asylbewerber ermöglichen – Förderlücke schließen -  
BT-Drs. 19/2691 

b) Antrag der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja Hajduk, Kai Gehring, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Förderlücke für Geflüchtete im Sozialgesetzbuch schließen – Bildung und Integration 
stärken - BT-Drucksache 19/5070 

Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 

Mit den im Juni bzw. Oktober 2018 vorgelegten An-
trägen fordern die Fraktion der FDP und die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Bundesregierung 
auf, eine sich aus dem Zusammenspiel von Asylbe-
werberleistungsgesetz und Sozialgesetzbuch resultie-
rende Förderlücke für in Ausbildung befindliche ge-
stattete Asylbewerber zu schließen. 

Nachdem bereits der Bundesrat mit Entschließung 
vom 8. Juni 2018 an die Bundesregierung appelliert 
hatte, die bestehende Förderlücke zu schließen, be-
grüßt das Handwerk die Initiativen der Fraktionen 
der FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die eben-
falls die Bundesregierung auffordern, zeitnah eine 
gesetzliche Regelung zur Schließung der bestehen-
den Förderlücke vorzulegen. 

Tatsächlich überlappt sich die Anhörung im Bun-
destagsausschuss für Arbeit und Soziales am 8. April 
2019 über die von FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN vorgelegten Anträge mit entsprechenden legis-
lativen Vorbereitungsarbeiten der Bundesregierung. 
So hat das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les Ende März dieses Jahres den Entwurf eines „Drit-
ten Gesetzes zur Änderung des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes“ vorgelegt, der vor allem die Schlie-
ßung der besagten „Förderlücke“ zum Ziel hat.  

1. Schließung der „Förderlücke“ 

Das Handwerk engagiert sich wie kaum ein anderer 
Bereich der deutschen Wirtschaft in der Ausbildung 
und Beschäftigung geflüchteter Menschen. Die 

jüngst vom ZDH für das Ausbildungsjahr 2018 vor-
gelegten Zahlen über die in Ausbildung befindlichen 
Flüchtlinge im Handwerk belegen dies eindrucks-
voll. Danach befanden sich 2018 bereits über 18.600 
Personen mit einer Staatsangehörigkeit aus einem 
der acht nichteuropäischen Asylzugangsländer in ei-
ner beruflichen Ausbildung im Handwerk, was ei-
nem Anstieg gegenüber 2017 um rd. 40 % ent-
spricht.  

Damit absolviert annähernd die Hälfte der Auszubil-
denden mit einer Staatsangehörigkeit aus einem der 
acht Asylzugangsländer eine Aus-bildung im Hand-
werk. Dabei stellen Auszubildende mit einem Anteil 
von 37,5 % aus Afghanistan die größte und Auszu-
bildende aus Syrien mit 33 % die zweitgrößte 
Gruppe geflüchteter Menschen in Ausbildung im 
Handwerk. 

Zur Aufrechterhaltung und dem weiteren Ausbau 
dieses hohen Engagements des Handwerks bei der 
Integration von Flüchtlingen bedarf es verlässlicher 
Rahmenbedingungen für die Förderung, Aufnahme 
und Durchführung einer beruflichen Ausbildung ge-
flüchteter Menschen. 

Das Handwerk begrüßt deshalb die mit den Anträgen 
verfolgte Zielsetzung, die sog. „Förderlücke“ zu 
schließen, die bei jenen in Ausbildung befindlichen 
Flüchtlingen mit Aufenthaltsgestattung auftreten 
kann, die ab dem 16. Monat des Aufenthalts aus dem 
Asylbewerberleistungsgesetz in den Anwendungsbe-
reich des SGB XII wechseln, dabei jedoch von dem 
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in § 22 SGB XII geregelten Leistungsausschluss für 
Auszubildende erfasst werden. Da geflüchtete Men-
schen in solchen Konstellationen im Regelfall kei-
nen Zugang zu Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BAföG) oder zu Leistungen 
der Berufsausbildungsbeihilfe1 nach dem SGB III ha-
ben, kann dies dazu führen, dass der Lebensunter-
halt der Betroffenen nicht mehr gesichert ist. 

Nach entsprechenden Hinweisen aus der Hand-
werksorganisation hatte der ZDH bereits in der Ver-
gangenheit auf diese „Förderlücke“ hingewiesen. 
Auch hat der Bundesrat auf Antrag der Länder Ham-
burg und Baden-Württemberg mit Entschließung 
vom 8. Juni 2018 die Bundesregierung aufgefordert, 
die bestehende Förder-lücke zu schließen. Empfeh-
lungen einzelner Bundesländer an die Ausländer- 
bzw. Sozialämter, in den beschriebenen Fallkonstel-
lationen auf Grundlage der Härtefallregelung nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 2 SGB XII Leistungen zu gewäh-
ren, stellen ebenfalls keinen dauerhaften und rechts-
sicheren Lösungsansatz dar.  

Vor diesem Hintergrund begrüßt der ZDH, dass die 
Fraktionen der FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
bereits Ende 2018 die Bundes-regierung aufgefordert 
hatten, diese Förderlücke zu schließen und die Bun-
desregierung nun entsprechende Entwürfe erarbeitet. 
Gerade in solchen Ausbildungsberufen, in denen 
branchenübliche, aber relativ niedrige Ausbildungs-
vergütungen gezahlt werden, kann diese Regelungs-
lücke für die betroffenen ausländischen Auszubil-
denden zu existenzbedrohenden Situationen führen. 
In letzter Konsequenz kann es zu Ausbildungsabbrü-
chen kommen, damit die betroffenen Personen wie-
der Anspruch auf den Bezug von Sozialleistungen 
haben.  

Um derartige Fallkonstellationen zukünftig zu ver-
meiden, muss aus Sicht des Handwerks eindeutig 
geregelt sein, dass der Leistungsausschluss nach § 22 
SGB XII zukünftig auf Asylbewerber und Geduldete, 
die sich in einer nach den §§ 51, 57 und 58 SGB III 
förderfähigen Ausbildung befinden, keine Anwen-
dung mehr findet. Auch wäre es wünschenswert zur 
Erhöhung der Motivation zur Aufnahme und Durch-
führung einer beruflichen Ausbildung, dass Asylbe-
werber zukünftig Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhaltes ermessensbasiert als Darlehen oder 
als Beihilfe erhalten. Ausländerbehörden und Ar-
beitsagenturen bzw. Jobcenter sind zudem aufgeru-
fen, in gegenseitiger Abstimmung für pragmatische 
und ausbildungsfreundliche Lösungen zu sorgen.  

Eine solche Neuregelung würde nicht nur die soziale 
Situation der von der Förderungslücke betroffenen 
ausländischen Auszubildenden verbessern. Ebenso 
würde sie mehr Rechts- und Planungssicherheit für 
die Betriebe schaffen, die sich in der Ausbildung ge-
flüchteter Menschen engagieren. 

2. Weitere Handlungserfordernisse zur Förderung 
der Ausbildung und Beschäftigung geflüchteter 
Menschen 

 Einheitlicher Zugang zu den Instrumenten der 
Ausbildungsförderung 

                                                 
1 Mit Ausnahme von Flüchtlingen mit guter Bleibeperspektive (aus Syrien, Eritrea, Somalia, Irak und Iran).  

Bereits in seiner damaligen Stellungnahme zum In-
tegrationsgesetz hat der ZDH die Beseitigung des 
Wirrwarrs an unterschiedlichen Zugangsvorausset-
zungen und Wartefristen zu den einzelnen Instru-
menten berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen 
und ausbildungsbegleitender Unterstützungsange-
bote gefordert. Für die auszubildenden Betriebe des 
Handwerks sind derartig komplizierte und fachlich 
kaum begründbare Regelungen nicht nachvollzieh-
bar.  

Im vierten Jahr nach der Flüchtlingskrise ist die Ar-
beitsmarktintegration geflüchteter Menschen weitge-
hend in den Regelbetrieb übergegangen. Asyl- bzw. 
aufenthaltspolitische Erwägungen, die seinerzeit die-
sem Regelungsgeflecht zugrunde gelegen haben mö-
gen, tragen angesichts der zunehmenden Normalität 
der Ausbildung und Beschäftigung von Flüchtlingen 
aktuell nicht mehr.  

Angesichts dieser erfreulichen Entwicklung ist eine 
Gleichbehandlung in- und ausländischer Auszubil-
dender beim Zugang zu ausbildungs- und berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahmen aufenthaltspoli-
tisch vertretbar und arbeitsmarktpolitisch notwen-
dig. Insoweit begrüßt das Handwerk den ebenfalls 
Ende März dieses Jahres vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales vorgelegten Referentenentwurf 
für ein „Gesetz zur Förderung der Ausbildung und 
Beschäftigung von Ausländerinnen und Auslän-
dern“, der einen entsprechenden Systemwechsel 
beim Zugang auch von Gestatteten und Geduldeten 
zu ausbildungs- und berufsvorbereitenden Maßnah-
men vorsieht.  

 Rechts- und Planungssicherheit in der Ausbil-
dung und Beschäftigung 

Schnellere Asylverfahren, eine einheitliche und aus-
bildungsfreundliche Umsetzung der 3+2-Regelung 
(Abschiebeschutz während drei Jahre Ausbildung + 
zweijähriger Anschlussbeschäftigung) und deren 
Ausweitung auf die Einstiegsqualifizierung sind und 
bleiben die zentralen Erwartungen der Handwerks-
betriebe bei der Ausbildung geflüchteter Menschen. 
Insbesondere die uneinheitliche Umsetzung der 3+2-
Regelung sorgt immer wieder für Verunsicherung in 
den Unternehmen. Gleiches gilt für die Regelungen 
zur Beschäftigungsduldung, deren uneinheitliche 
Anwendung in vielen Einzelfällen für Verdruss bei 
den betroffenen Betrieben sorgt.  

Insoweit erwartet das Handwerk, dass der im parla-
mentarischen Verfahren befindliche Gesetzentwurf 
über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung 
eine einheitliche und rechts-sichere Verwaltungspra-
xis gewährleisten wird.  

 Flexiblere Angebote der Deutschsprachförde-
rung 

Für eine erfolgreiche Ausbildung im Handwerk, vor 
allem für den Besuch der Berufsschule, sind hinrei-
chend gute Kenntnisse der deutschen Sprache (im 
Regelfall B 2-Niveau) unerlässlich. Die Sprachkennt-
nisse geflüchteter Menschen nach einem Integrati-
onskurs reichen jedoch oft nicht aus, um eine Aus-
bildung erfolgreich zu absolvieren.  
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Notwendig ist deshalb ein verstärktes und flexibleres 
Angebot an berufsbezogenen Sprach-kursen. Diese 
müssen berufsbegleitend oder eng verzahnt mit dem 
Berufsschulunterricht an Ort und Stelle besucht wer-
den können. Auch ist es sinnvoll, eine Einstiegsqua-
lifizierung (EQ) frühzeitig mit einer (fachspezifi-
schen) Deutschförderung zu kombinieren, wie dies 
bereits bspw. von einigen Kommunen in Zusammen-
arbeit mit den örtlichen Arbeitsagenturen in Nord-
rhein-Westfalen angeboten wird. Darüber hinaus ist 
darauf hinzuweisen, dass im Handwerk regionale Pi-
lotprojekte durchgeführt werden, in deren Rahmen 
in der Berufsausbildung befindliche Flüchtlinge mit 
Deutschproblemen in den überbetrieblichen Bil-
dungszentren des örtlichen Handwerks berufsspezi-
fischen Stützunterricht erhalten.  

Insoweit begrüßt das Handwerk den nun vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales vorgelegten 

Referentenentwurf für ein „Gesetz zur Förderung der 
Ausbildung und Beschäftigung von Ausländerinnen 
und Ausländern“, der auch für die allgemeine und 
berufsspezifische Deutschsprachförderung für Ge-
stattete und Geduldete zielführende Verbesserungen 
enthält.  

Darüber hinaus ist aber darauf hinzuweisen, dass 
Handwerksbetriebe, die geflüchtete Menschen aus-
bilden und beschäftigen, in der betrieblichen Praxis 
immer wieder feststellen müssen, dass die vorgeleg-
ten Sprachzertifikate nicht die erforderliche Aussa-
gekraft haben. Das vermeintliche B 1- oder B 2-Ni-
veau auf dem Papier entspricht oft nicht guten 
Deutschkenntnissen in der Praxis. Aus Sicht des 
Handwerks wären deswegen bundesweit geltende 
Regelungen wünschenswert, die verlässliche und 
einheitliche Qualitätsstandards für Sprachkurse ge-
flüchteter Menschen sicherstellen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)290 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. April 2019 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 08. April 2019,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Antrag der Abgeordneten Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Pascal Kober, Michael 
Theurer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Ausbildung und Studium für Asylbewerber ermöglichen – Förderlücke schließen -  
BT-Drs. 19/2691 

b) Antrag der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja Hajduk, Kai Gehring, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Förderlücke für Geflüchtete im Sozialgesetzbuch schließen – Bildung und Integration 
stärken - BT-Drucksache 19/5070 

Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. 

Eine möglichst gute Integration der nach Deutsch-
land kommenden Geflüchteten in den hiesigen Ar-
beitsmarkt ist nicht nur in ihrem eigenen, sondern 
auch im Interesse der Bundesrepublik.  So reicht das 
Fachkräfteangebot in vielen Bereichen bereits heute 
kaum aus, um die Bedarfe zu decken, und die Lage 
dürfte sich mit dem Ausscheiden der geburtenstar-
ken Jahrgänge der Babyboomer aus dem Arbeits-
markt in den nächsten Jahren noch deutlich ver-
schärfen. Bringen die Geflüchteten die qualifikatori-
schen Voraussetzungen mit, um diese Stellen zu be-
setzen, oder erwerben sie diese hier, können sie auf 
längere Sicht einen wichtigen Beitrag zur Sicherung 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landes 
und damit auch zu Wachstum und Wohlstand leis-
ten. Gelingt es ihnen hingegen nur sehr schlecht am 
deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, und bleiben 
sie langfristig auf staatliche Transferleistungen ange-
wiesen, führt dies zu einer zusätzlichen Belastung 
für die öffentlichen Haushalte, die sich vor dem Hin-
tergrund der alternden Bevölkerung in den nächsten 
Jahrzehnten ohnehin vor große Herausforderungen 
gestellt sehen. Dabei verfügen viele der Geflüchteten 
über ein niedriges Bildungsniveau, wenn sie ins 
Land kommen. Im ersten Halbjahr 2018 hatten etwa 
rund 30 Prozent der erwachsenen Asylantragssteller 
nur maximal eine Grundschule besucht.1 Gleichzei-
tig sind sie vielfach allerdings noch so jung, dass 

                                                 
1 Hess, Barbara, 2019, Volljährige Asylerstantragsteller in Deutschland im ersten Halbjahr 2018: Sozialstruktur, Schulbe-
such und ausgeübte Berufstätigkeiten, BAMF-Kurzanalyse Nr.  03|2019, Nürnberg. 
2 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2019, Aktuelle Zahlen zu Asyl, Ausgabe: Dezember 2018, Nürnberg. 

eine vollständige Ausbildung in Deutschland auch 
inklusive längerer Vorbildungsmaßnahmen eine rea-
listische Perspektive darstellt. Rund die Hälfte der 
Erwachsenen die 2018 einen Asylantrag gestellt ha-
ben, war unter 30 Jahre und rund 30 Prozent sogar 
unter 25 Jahr alt.2 

Für eine gelingende Integration ist es dabei sehr 
wichtig, dass die Qualifizierung möglichst zeitnah 
nach der Einreise nach Deutschland beginnt und es 
zu keinen längeren Phasen außerhalb von Ausbil-
dung und Erwerbstätigkeit kommt, da diese sich 
auch auf die Motivation der Geflüchteten sehr nega-
tiv auswirken können. Gerade bei Asylbewerbern 
mit komplizierten und langen Asylverfahren sollte 
der Bildungsweg in jedem Fall schon während des 
Verfahrens beginnen. Allerdings haben diese nach 
aktuellem Stand ab dem 15. Monat in Deutschland 
keinen Anspruch mehr auf staatliche Transferleitun-
gen, wenn sie sich in Ausbildung befinden. Klagen 
die Geflüchteten gegen ihren Asylbescheid, was ge-
rade bei komplizierten Verfahren häufiger der Fall 
ist, gilt dies gegebenenfalls über den Asylbescheid 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge hin-
aus, bis das Verwaltungsgericht ein rechtskräftiges 
Urteil gefällt hat. Damit wird der Zeitraum ohne 
Ausbildung noch weiter verlängert. Finden sie sich 
in dieser Zeit in Arbeitslosigkeit wieder, erhalten die 
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Geflüchteten noch nicht einmal die gängige Förde-
rung durch die Jobcenter, da sich die Leistungsge-
währung für sie nach der Sozialhilfe und nicht dem 
Arbeitslosengeld II bemisst. 

Dass diese Förderlücke besteht, dürfte letztlich da-
rauf zurückgehen, dass die Asylbewerber in Ausbil-
dung bei der Umsetzung des Verwaltungsgerichtsur-
teils zur Höhe der Asylbewerberleistungen aus dem 
Jahr 2012 übersehen wurden. So können Geduldete, 
die mit Blick auf die staatlichen Transferleistungen 
den Asylbewerbern weitestgehend gleichgestellt 
sind, bereits seit dem Jahr 2009 BAföG beziehen, 
wenn sie eine Ausbildung machen. Zunächst galt 
das ab vier Jahren Aufenthalt in Deutschland, da das 
Asylbewerberleistungsgesetz damals erst zu diesem 
Zeitpunkt einen Übergang zur Sozialhilfe vorsah, bei 
der anders als bei den Asylbewerberleistungen Per-
sonen in Ausbildung grundsätzlich ausgeschlossen 
sind. Ein BAföG-Anspruch für Asylbewerber mit 
Aufenthaltsgestattung wurde damals nicht mit einge-
führt, war aber auch nicht notwendig, da die Verfah-
ren kaum länger als vier Jahre dauerten. Gleiches gilt 
auch für die Berufsausbildungsbeihilfe. Mit der Um-
setzung des Verfassungsgerichtsurteils im März 
2015, wurde der Übergang zur Sozialhilfe auf eine 
Aufenthaltsdauer von 15 Monaten in Deutschland 
verkürzt und findet damit seitdem bereits zu einem 
Zeitpunkt statt, zu dem viele Asylverfahren noch 
nicht endgültig abgeschlossen sind. Die entstandene 

Lücke bei den staatlichen Leistungen für die Gedul-
deten in Ausbildung wurde dann im Januar 2016 ge-
schlossen, indem auch die Mindestaufenthaltsdauer 
für die Gewährung von BAföG und Berufsausbil-
dungsbeihilfe für sie auf 15 Monaten reduziert 
wurde. Allerdings wurde in diesem Rahmen kein 
Anspruch auf BAföG und Berufsausbildungsbeihilfe 
für die Asylbewerber mit Aufenthaltsgestattung ein-
geführt.  

Diese Schlechterstellung von Personen im laufenden 
Asylverfahren gegenüber Geduldeten ist absurd. So 
erhalten Geflüchtete gegebenenfalls erst mit dem ne-
gativen Asylbescheid, der sie an sich zur Ausreise 
verpflichtet, Zugang zu einer finanziell abgesicher-
ten Ausbildung. Dabei ist klar festzustellen, dass 
eine Förderung der Ausbildung von Geduldeten in 
Deutschland sehr sinnvoll ist. Einerseits geht ein be-
deutender Teil von ihnen mittelfristig in einen gesi-
cherten Aufenthalt über und sollte sich entspre-
chend möglichst gut integrieren. Andererseits kön-
nen die in Deutschland erworbenen Kenntnisse die 
Entwicklung in den Heimatländern fördern, wenn 
die Geduldeten zurückkehren und das hier erwor-
bene Wissen mitnehmen. Dies gilt allerdings gleich-
ermaßen für Asylbewerber, deren Verfahren über 15 
Monate dauern. Daher sollten in § 8 Abs. 2a BAföG 
und in § 59 Abs. 2 SGB III die Geduldeten um Aus-
länder mit Aufenthaltsgestattung ergänzt werden.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)291 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. April 2019 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 08. April 2019,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Antrag der Abgeordneten Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Pascal Kober, Michael 
Theurer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Ausbildung und Studium für Asylbewerber ermöglichen – Förderlücke schließen -  
BT-Drs. 19/2691 

b) Antrag der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja Hajduk, Kai Gehring, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Förderlücke für Geflüchtete im Sozialgesetzbuch schließen – Bildung und Integration 
stärken - BT-Drucksache 19/5070 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Zusammenfassung 

Die beiden Anträge der FDP-Bundestagsfraktion und 
der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zielen darauf ab, eine bestehende Förderlücke für 
Personen im Asylverfahren und Geduldete in Aus-
bildung zu schließen. Dies ist prinzipiell zu unter-
stützen. Personen im Asylverfahren und Geduldete, 
die ein Studium oder eine Ausbildung erfolgreich 
begonnen haben, sollten nicht aufgrund fehlender 
Unterstützungsleistungen zum Abbruch gezwungen 
sein.  

Die BDA spricht sich zudem für eine generelle Öff-
nung der auf eine betriebliche Ausbildung abzielen-
den Ausbildungsförderinstrumente für Ausländerin-
nen und Ausländer aus. Da die Gewährung ausbil-
dungsvorbereitender Förderinstrumente immer im 
Ermessen der zuständigen Agenturen für Arbeit 
liegt, ist eine gesetzlich festgelegte Mindestaufent-
haltsdauer für z.B. Gestattete oder Geduldete ohne 
Arbeitsverbot nicht notwendig. 

Die BDA fordert zudem eine deutliche Beschleuni-
gung der nach wie vor zu langen Dauer von Asyl- 
und häufig anschließenden Klageverfahren.  

In diesem Sinne hat die BDA am 29. März 2019 auch 
zum Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeri-
ums „Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes“ und am 2. April 
2019 zum Referentenentwurf eines „Gesetzes zur 
Förderung der Ausbildung und Beschäftigung von 

Ausländerinnen und Ausländern – Ausländerbe-
schäftigungsförderungsgesetz“ Stellung genommen. 

Bestehende Förderlücken schließen 

Bisher haben Personen im Asylverfahren und Gedul-
dete, die im Bundesgebiet eine dem Grunde nach 
förderfähige Ausbildung durchlaufen (Studium oder 
Berufsausbildung), in den ersten 15 Monaten ihres 
Aufenthalts in Deutschland Zugang zu Grundleis-
tungen nach § 3 AsylbLG. Im Anschluss wechseln 
sie auf Grundlage von § 2 AsylbLG in den Ana-
logleistungsbezug nach den Regelungen des SGB XII. 
Bei Aufnahme einer dem Grunde nach förderfähigen 
Ausbildung nach dem SGB III oder eines dem 
Grunde nach förderfähigen Studiums nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz (BAföG) sind sie 
vom Leistungsausschluss nach § 22 SGB XII betrof-
fen. Für Förderleistungen nach dem SGB III oder 
BAföG bestehen jedoch weitere Voraussetzungen, 
die oft nicht erfüllt werden können: 

 Personen, die einen Asylantrag gestellt haben, 
über deren Antrag jedoch noch nicht entschieden 
ist, sind in den ersten fünf Aufenthaltsjahren in 
Deutschland grundsätzlich von BAföG-Leistun-
gen und in der Regel von Leistungen der Berufs-
ausbildungshilfe (BAB) ausgeschlossen. 

 Personen mit einer Duldung haben nach 15 Mo-
naten Aufenthalt in Deutschland zwar Anspruch 
auf Leistungen nach BAföG und BAB, sind je-
doch von unterschiedlichen Fristen bei den Aus-
bildungsförderinstrumenten betroffen.  
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Dies kann in bestimmten Fällen dazu führen, dass 
begonnene Ausbildungen oder Studiengänge auf-
grund fehlender Mittel zum Lebensunterhalt abge-
brochen werden müssen. Dies hält die BDA für 
falsch. Aus unserer Sicht gehört es zu einer glaub-
würdigen, gerechten und konsistenten Politik des 
Bundes, diese Förderlücken zu schließen und für die 
Betroffenen Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts als Darlehen oder als Beihilfe sicherzustel-
len. Die Betroffenen dürfen nicht in die Situation ei-
ner Härtefallregelung gezwungen werden, die dann 
von den Bundesländern und ihren Sozialämtern in 
ganz unterschiedlicher Weise ausgelegt wird. Nie-
mand, der ein Studium oder eine Ausbildung erfolg-
reich begonnen hat, sollte aufgrund fehlender Unter-
stützungsleistungen zum Abbruch gezwungen sein. 

Öffnung der Ausbildungsinstrumente sinnvoll, 
Asylverfahren dringend beschleunigen  

Es ist sinnvoll, den Zugang zu Ausbildungsförderin-
strumenten auch für Ausländerinnen und Ausländer 
zu ermöglichen und zu vereinheitlichen.  

Die BDA fordert eine generelle Öffnung der auf eine 
betriebliche Ausbildung abzielenden Ausbildungs-
förderinstrumente für Ausländerinnen und Auslän-
der. Da die Gewährung ausbildungsvorbereitender 
Förderinstrumente immer im Ermessen der zuständi-
gen Agenturen für Arbeit liegt, ist eine gesetzlich 
festgelegte Mindestaufenthaltsdauer für z.B. Gestat-
tete oder Geduldete ohne Arbeitsverbot nicht not-
wendig. Gerade für diese Personengruppen ist eine 
Unterstützung und Förderung, um erfolgreich eine 
betriebliche Ausbildung absolvieren zu können, be-
sonders wichtig. Selbst wenn einzelne Jugendliche 
das Land wieder verlassen sollten, bevor sie eine 
Ausbildung beginnen, nehmen sie erlernte Kennt-
nisse und Fähigkeiten in ihr Heimatland zurück, die 
für die wirtschaftliche Entwicklung hilfreich sein 
können.  

Für die Unternehmen ist eine Öffnung der Förderin-
strumente ebenso zentral für ihre Planung und ihr 
Engagement bei der Ausbildung dieser Personen-
kreise wie die deutliche Beschleunigung der Asyl- 
und Klageverfahren, damit zügig Klarheit über die 
Bleibeperspektive der Betroffenen herrscht. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)292 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. April 2019 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 08. April 2019,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Antrag der Abgeordneten Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Pascal Kober, Michael 
Theurer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Ausbildung und Studium für Asylbewerber ermöglichen – Förderlücke schließen -  
BT-Drs. 19/2691 

b) Antrag der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja Hajduk, Kai Gehring, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Förderlücke für Geflüchtete im Sozialgesetzbuch schließen – Bildung und Integration 
stärken - BT-Drucksache 19/5070 

Christina Langer, Stuttgart 

I. Ausgangslage 

1. Rechtslage 

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) – u.a. Personen mit einer Ge-
stattung (zur Durchführung des Asylverfahrens) oder 
einer Duldung – erhalten (ggfs. aufstockend) wäh-
rend der ersten 15 Monate ihres Aufenthalts in 
Deutschland sog. Grundleistungen nach § 3 AsylbLG 
unabhängig davon, ob sie eine dem Grunde nach för-
derfähige Ausbildung oder ein dem Grunde nach för-
derfähige Studium im Bundesgebiet absolvieren.  

Ein Problem entsteht, wenn sich Leistungsberech-
tigte seit 15 Monaten im Bundesgebiet aufhalten und 
die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuch-
lich beeinflusst haben. Diese Personen erhalten nach 
§ 2 Abs. 1 AsylbLG Leistungen entsprechend dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) – sog. 
Analogleistungen. Damit gilt auch der in § 22 Abs. 1 
SGB XII geregelte Leistungsausschluss während ei-
nes dem Grunde nach förderfähigen Studiums oder 
einer dem Grunde nach förderfähigen Ausbildung. 
Beginnen die Leistungsberechtigten in dieser Zeit 
ein förderfähiges Studium oder eine förderfähige 
Ausbildung oder führen sie fort, sieht § 22 Abs. 1 
SGB XII grundsätzlich einen Leistungsausschluss 
vor; Leistungen können dann nur noch in besonde-
ren Härtefällen gewährt werden.  

Der Leistungsausschluss gilt unabhängig davon, ob 
die Personen Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) nach 
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) oder 

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz (BAföG) tatsächlich erhalten; entscheidend ist 
allein, ob die Ausbildung grundsätzlich förderungs-
fähig ist. Weil aber bestimmte Gruppen von Auslän-
derinnen und Ausländern im SGB III und im BAföG 
von den dort geregelten Leistungen der Ausbildungs-
förderung ausgenommen sind, hat dies zur Folge, 
dass viele Gestattete oder Geduldete, die sich unver-
schuldet länger als 15 Monate in Deutschland auf-
halten und eine Ausbildung absolvieren, weder ei-
nen Anspruch auf Ausbildungsförderung noch einen 
(aufstockenden) Anspruch auf Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhaltes nach dem AsylbLG 
i.V.m. SGB XII haben. Besonders unbefriedigend ist 
die Situation dabei bei Personen mit einer Gestat-
tung, deren Bleibeperspektive unklar ist; diese haben 
weder einen Anspruch auf BAföG oder BAB noch 
auf Leistungen nach dem AsylbLG. Etwas besser ge-
staltet sich die Situation bei Gestatteten mit guter 
Bleibeperspektive und Geduldeten; diese haben bei 
betrieblicher Ausbildung einen Anspruch auf BAB, 
der jedoch nicht (wie im Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch – SGB II) aufgestockt werden kann. Soweit sich 
Geduldete in einem Studium oder befinden, das zum 
Bezug von BAföG dem Grunde nach berechtigt, be-
steht keine Lücke. Für Geduldete in einer schuli-
schen Ausbildung kann sich jedoch eine Lücke für 
diejenige Schüler ergeben, die nicht zu Hause woh-
nen und die die geringeren (Schüler-)BAföG-Leistun-
gen nicht (wie Inländer nach § 7 Abs. 6 SGB II) auf-
stocken können. 
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Letztlich stellt sich die Situation wie folgt dar:  

Perso-
nen-
gruppe 

Gestattete in Stu-
dium oder schuli-
scher Ausbildung 

Gestattete in be-
trieblicher Ausbil-
dung mit unklarer 
Bleibeperspektive 

Gestattete in be-
trieblicher Ausbil-
dung mit guter 
Bleibeperspektive 

Geduldete in Stu-
dium oder schuli-
scher Ausbildung 

Geduldete in be-
trieblicher Ausbil-
dung  

An-sprü-
che 

Keine  

 

Keine  

 

Anspruch auf 
BAB 

Anspruch auf BA-
föG  

Anspruch auf 
BAB 

Konse-
quenz 

Lücke 

Keine Leistungen  

Lücke 

Keine Leistungen 

Lücke,  

da keine Aufsto-
ckung möglich 

Lücke bei Schü-
lerBAföG, da 
keine Aufsto-
ckung möglich 

Keine Lücke für 
Studierende an 
Hochschulen 

Lücke, 

da keine Aufsto-
ckung möglich 

2. Erlasse/Rundschreiben 

Um die überwiegend als unbefriedigend empfun-
dene Situation zu entschärfen, haben einige Bundes-
länder im Wege von Erlassen oder Rundschreiben re-
agiert. Danach sollen – vorbehaltlich einer Prüfung 
des Einzelfalls – in Fällen eines Leistungsauschlus-
ses gleichwohl Leistungen gewährt werden, ggfs. im 
Wege einer unbilligen Härte (vgl. u.a. Schreiben der 
Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jungend und 
Wissenschaft vom 28. Oktober 2016, Schreiben des 
Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenhei-
ten Schleswig-Holstein vom 10. Mai 2017, Schreiben 
des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und 
Sport vom 14. Januar 2019). In anderen Bundeslän-
dern erfolgte keine Reaktion. 

3. Rechtsprechung 

In der sozialgerichtlichen Rechtsprechung ist bislang 
nicht abschließend geklärt, ob bzw. inwieweit eine 
Fortzahlung der Analogleistungen (ggfs. aufsto-
ckend) während einer Ausbildung oder eines Studi-
ums möglich ist. So entschied das Landessozialge-
richt Nordrhein-Westfalen, dass Leistungsbezieher 
nach § 2 AsylbLG, die eine dem Grunde nach förde-
rungsfähige Ausbildung besuchen, nach § 2 Abs. 1 
AsylbLG i.V.m. § 22 Abs. 1 SGB XII von Leistungen 
nach dem AsylbLG ausgeschlossen seien, auch wenn 
die Ausbildung tatsächlich nicht gefördert werde. 
Eine besondere Härte i.S. von § 2 Abs. 1 AsylbLG 
i.V.m. 22 Abs. 1 SGB XII lasse sich in einem solchen 
Fall (abweichend von der Weisungs- und Erlasslage 
einiger Bundesländer) nicht grundsätzlich anneh-
men. Die integrations- oder bildungspolitische 
Zweckmäßigkeit des gesetzlichen Leistungsaus-
schlusses sei im sozialgerichtlichen Verfahren unbe-
achtlich, wenn der Leistungsausschluss sich klar aus 
der gesetzlichen Regelung ergebe (Landessozialge-
richt für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse 
vom 19. Februar 2018 – L 20 AY 4/18 B ER –, Be-
schluss vom 26. Januar 2018 – L 20 AY 19/17 B ER –
, beide juris). Auch das Landessozialgericht Baden-
Württemberg nimmt einen Leistungsausschluss nach 
§ 2 Abs. 1 AsylbLG i.V.m. § 22 Abs. 1 SGB XII an 
und stellt gleichzeitig fest, dass der Ausschluss von 
Leistungen nach dem BAföG nach Maßgabe des § 8 
BAföG für ausländische Studierende grundsätzlich 
keinen Härtefall i.S. des § 22 Abs. 1 S. 2 SGB XII be-
gründe (Landessozialgericht Baden-Württemberg, 

Beschluss vom 17. Januar 2017 – L 7 AY 18/17 ER-
B –, juris).  

Einen anderen Weg geht das Landessozialgericht 
Niedersachsen-Bremen, das zumindest für mit BAB 
förderungsfähige Ausbildungen in Analogie zu § 7 
Abs. 5 SGB II die Gewährung von Analogleistungen 
(ggfs. aufstockend) für möglich hält und einen Härte-
fall dann annimmt, wenn die Betroffenen eine förde-
rungsfähige Berufsausbildung abbrechen müssten, 
weil sie mit der typischerweise geringen Vergütung 
und einer ggf. gewährten BAB ihren Lebensunterhalt 
nicht bestreiten könnten (Landessozialgericht Nie-
dersachsen-Bremen, Beschluss vom 13. Februar 
2018 – L 8 AY 1/18 B ER –, juris). 

II. Bewertung 

Die dargestellte Ausgangslage wird größtenteils als 
unzureichend bewertet. Sie ist für Auszubildende 
und Studierende unübersichtlich und unbefriedi-
gend. Außerdem wird für studier- und ausbildungs-
willige Flüchtlinge der Fehlanreiz gesetzt, wieder zu 
passiven Leistungsempfängern zu werden, da nach 
dem Abbruch des Studiums oder der Ausbildung er-
neut Analogleistungen gewährt werden. Gleiches 
gilt, wenn aus diesen Gründen ein Studium oder 
eine Ausbildung gar nicht erst begonnen wird. Dies 
ist besonders problematisch, weil (nach den Schilde-
rungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
in den Schulungen) die Berufsausbildung in einem 
Teil der Herkunftsländer der Geflüchteten ein eher 
geringes Ansehen genießt und viele Geflüchtete un-
ter starkem Druck stehen, schnell Geld nach Hause 
zu schicken. Die Qualifizierung und spätere Integra-
tion in den Arbeitsmarkt wird so erschwert. Lang-
fristig sind finanzielle Zusatzbelastungen in den So-
zialversicherungs- und Leistungssystemen die Folge.  

Neben den Leistungsberechtigten bemängeln auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leistungs-
behörden die derzeitige Situation. Zum einen wer-
den nach deren Auffassung mit viel Einsatz erzielte 
Integrationsbemühungen konterkariert. Zum anderen 
bedeutet die – auch in den Erlassen und Rundschrei-
ben immer noch angesprochene – Einzelfallprüfung 
einen nicht unerheblichen Mehraufwand für die je-
weiligen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter.  
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III. Lösung 

Die aufgezeigte Lücke sollte durch eine bundesge-
setzliche und dadurch einheitliche Regelung ge-
schlossen werden. Eine Regelung allein im Erlass-
wege könnte zu einer weiteren Zersplitterung der 
Rechtsanwendung führen, insb. vor dem Hinter-
grund, dass auch die Landessozialgerichte an die Er-
lasse nicht gebunden sind. Auf eine solche bundes-
gesetzliche Regelung zielen sowohl der Antrag der 
Fraktion der FDP (Drucksache 19/2691) als auch der-
jenige der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(Drucksache 19/5070) ab. Die Anträge unterscheiden 
sich insoweit, als die Fraktion der FDP explizit eine 
Regelung in den förderrechtlichen Regelungen for-
dert.  

Eine Schließung der Förderlücke in den förderrecht-
lichen Vorschriften (BAföG, SGB III) ist grundsätz-
lich möglich. Damit würde jedoch die Zuständigkeit 
weg von den für das AsylbLG zuständigen Behörden 
hin zu anderen Behörden (u.a. der Bundesagentur 
für Arbeit) wechseln. Diese sind zwar mit den Vo-
raussetzungen der jeweiligen Fördermöglichkeiten, 
nicht aber mit den speziellen Problemen der Leis-
tungsberechtigten nach dem AsylbLG vertraut. Ge-
rade die Personen mit einer Gestattung, deren Asyl-
verfahren noch nicht abgeschlossen ist, benötigen im 
Zweifel aber eine über die Sicherung des Lebensun-
terhaltes im Rahmen von BAföG oder BAB hinausge-
hende soziale Betreuung.  

Deshalb ist eine Regelung im AsylbLG ist vorzugs-
würdig. Eine solche Regelung würde den Wechsel 
der Leistungsträger vermeiden und ermöglicht den 
Leistungsbehörden vor Ort eine flexible und adressa-
tengerechte Förderung. So könnte (ähnlich wie im 
SGB II) z.B. in § 2 AsylbLG die Geltung des § 22 
SGB XII ausgeschlossen werden für Gestattete, Ge-
duldet (und Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis, so-
fern sie dem AsylbLG unterfallen), die dem Grunde 
nach einen Anspruch auf BAB haben. Damit würde 

diesen Personen ermöglicht, eine betriebliche Aus-
bildung zu absolvieren und sofern die Ausbildungs-
vergütung (zuzgl. eventueller BAB) nicht ausreicht, 
ergänzend (wie inländische Leistungsberechtigte im 
SGB II) Leistungen nach dem AsylbLG zu beziehen. 
Gleichzeitig sollte für Gestattete die Möglichkeit er-
öffnet werden, während eines Studiums Leistungen 
nach dem AsylbLG beziehen zu können, hier sollte, 
um eine Besserstellung gegenüber inländischen Stu-
denten zu vermeiden auch eine darlehnsweise Ge-
währung in Betracht gezogen werden. Nicht aus dem 
Blick verloren werden sollten Bezieher von sog. 
Schüler-BAföG, diesen Personen, die oftmals eine 
schulische Ausbildung im Bereich Erziehung, 
Pflege- oder Altenhilfe absolvieren, sollte, wie inlän-
dischen Leistungsberechtigten nach § 7 Abs. 6 
SGB II, ein ergänzender Bezug von Leistungen nach 
dem AsylbLG ermöglicht werden. 

IV. Zusammenfassung 

 Derzeit besteht nach 15 Monaten Aufenthalt im 
Bundesgebiet ein völliger Leistungsausschluss 
für Gestattete, die dem Grunde nach BAföG-be-
rechtigt sind, und für Gestattete mit mittlerer 
Bleibeperspektive in einer betrieblichen Ausbil-
dung. Für Gestattete mit guter Bleibeperspektive 
und Geduldete in betrieblicher Ausbildung sowie 
Geduldete in schulischer Ausbildung kann eine 
Lücke bestehen zwischen den gewährten Leis-
tungen (BAföG und BAB) und den in § 2 
AsylbLG i.V.m. dem SGB XII vorgesehenen Leis-
tungen.  

 Diese aufgezeigten Lücken können dazu führen, 
dass die Betroffenen eine Ausbildung (insb. eine 
schulische) oder ein Studium gar nicht erst auf-
nehmen oder ggfs. wieder abbrechen. 

 Die in den Anträgen der Fraktionen der FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geforderte Schlie-
ßung der Förderlücke sollte zeitnah erfolgen.   
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)293 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. April 2019 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 08. April 2019,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Antrag der Abgeordneten Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Pascal Kober, Michael 
Theurer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Ausbildung und Studium für Asylbewerber ermöglichen – Förderlücke schließen -  
BT-Drs. 19/2691 

b) Antrag der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja Hajduk, Kai Gehring, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Förderlücke für Geflüchtete im Sozialgesetzbuch schließen – Bildung und Integration 
stärken - BT-Drucksache 19/5070 

Gesamtmetall | Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-
Industrie e.V. 

I. Inhalt  

Der Leistungsbezug von Asylsuchenden ergibt sich 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 
der sich entweder direkt auf Leistungen nach dem 
AsylbLG richtet oder über § 2 AsylbLG auf Ana-
logleistungen nach SGB XII. Mit Gesetz wurde 2015 
die damals 48-monatige Vorbezugsdauer im AsylbLG 
auf 15 Monate Wartezeit verkürzt. Damit sollte Asyl-
suchenden der Zugang zu Leistungen analog SGB XII 
schneller gewährt werden.  

Seitdem erhalten bedürftige Asylsuchende in den 
ersten 15 Monaten ihres Aufenthalts im Bundesge-
biet nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
Leistungen zum Lebensunterhalt. Diese Leistungsbe-
rechtigung besteht auch während einer Ausbildung 
(betrieblich oder schulisch) oder eines Studiums. 
Nach 15 Monaten Aufenthalt im Inland wird § 2 
AsylbLG zur Anspruchsgrundlage für Leistungen 
zum Lebensunterhalt, und verweist auf SGB XII ana-
log (Analogleistungsbezug). 

§ 22 Abs. 1 S. 1 SGB XII bestimmt den Vorrang der 
Ausbildungsförderung und verwehrt Auszubilden-
den, deren Ausbildung dem Grunde nach durch das 
BAföG oder §§ 51, 57, 58 SGB III förderfähig ist, den 
Anspruch auf Leistungen aus dem SGB XII. 

Gestattete Ausländer, deren Asylverfahren noch an-
hängig ist, ihre Bleibeperspektive somit offen, gehö-
ren hingegen nicht zum förderfähigen Personenkreis 

(§ 8 Abs. 3 BAföG), wenn  sie sich länger als 15 Mo-
nate, aber kürzer als insgesamt fünf Jahre im Inland 
aufgehalten haben. Sie können keine Förderung 
nach BAföG beantragen.  

Aufgrund der hohen Zahl an Asylverfahren hat sich 
die Verfahrensdauer inzwischen so verlängert, dass 
gestattete Ausländer, wenn sie sich länger als 15 Mo-
nate, aber kürzer als insgesamt fünf Jahre im Inland 
aufgehalten, sowohl von der Förderung nach BAföG 
als auch gleichzeitig über § 22 SGB XII von den Ana-
logleistungen des SGB XII ausgeschlossen sind. 

Mit dem Integrationsgesetz aus dem August 2016 
schuf der Gesetzgeber in § 132 SGB III eine Sonder-
reglung für die Ausbildungsförderung von Auslän-
dern. Diese gewährte gestatteten Ausländern Förder-
fähigkeit mit Berufsausbildungsbeihilfe (BAB), so-
fern sie aus Ländern stammten, bei denen eine „gute 
Bleibeperspektive“ und somit ein rechtmäßiger Auf-
enthalt zu erwarten war. Als Länder mit guter Blei-
beperspektive galten im Jahr 2018 nur die Länder 
Eritrea, Irak, Iran, Somalia und Syrien. Diese Sonder-
regelung war bis Ende 2018 befristet und wurde bis-
lang nicht erneuert.  

II. Stellungnahme 

Die Forderung der Bundestagsfraktionen FDP und 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN nach Schließung der „För-
derlücke“ ist sehr kritisch zu sehen. Das zugrunde-
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liegende Problem ist die per Gesetz verfestigte Ein-
schätzung der Asylverfahrensdauer aus dem Jahr 
2015. Dauerten die Asylverfahren nicht heutzutage 
deutlich länger als noch in den Jahren vor 2015, gäbe 
es die Diskussion um die vermeintliche Förderlücke 
nicht.  

Man kann zudem bezweifeln, dass diese „Förderlü-
cke“ zwischen SGB XII, BAföG und SGB III unbeab-
sichtigt stehen gelassen wurde. Die Gesetzgebung 
von 2016 mit ihrer Sonderregelung zur BAB zeigt 
das Problembewusstsein des Gesetzgebers auf. Fer-
ner deutet der Umstand, dass diese Regelung zeitlich 
befristet und auf Personen mit guter Bleibeperspek-
tive begrenzt wurde, ebenfalls auf eine bewusste Ent-
scheidung des Gesetzgebers hin. 

Statt eine unbeabsichtigte Lücke mit neuen gesetzli-
chen Regelungen zu stopfen, sollte der Gesetzgeber 
in Anknüpfung an den Leitgedanken des AsylbLG 
die Wartezeit des § 2 AsylbLG korrigieren. Wenn es 
Realität ist, dass die Asylverfahren heute deutlich 
länger dauern als die im Jahr 2015 festgelegten 15 
Monate, ist § 2 AsylbLG anzupassen.  

Statt den BAföG-Bezugskreis auszuweiten sollten die 
Teilnehmer an Asylverfahren Leistungsbezüge allein 
im Rahmen des AsylbLG erhalten. 

Gleichzeitig sollte das Ziel verfolgt werden, die 
Asylverfahren schnellstmöglich zum Abschluss zu 
bringen. Nach Abschluss des Asylverfahrens durch 
Anerkennung stehen dann den Asylberechtigten und 
anerkannten Geflüchteten sofort alle Förderangebote 
offen. 

Zudem kann sich bereits heute jeder Asylsuchende, 
ob geduldet oder gestattet, in seinen Aufenthaltstitel 

eine Arbeitserlaubnis eintragen lassen. Verdienst-
möglichkeiten für Ungelernte und Sprachunkundige 
sind vorhanden, die nicht erst seit den Regeln zum 
Mindestlohn den Betroffenen erlauben, ihren Le-
bensunterhalt aus eigener Kraft zu bestreiten.  

III. Bewertung 

Wichtiger als eine Veränderung des AsylbLG wäre 
die zügige Verabschiedung des Fachkräfte-Einwan-
derungsgesetzes. Für die Zukunft des Industriestan-
dortes Deutschland ist es von zentraler Bedeutung, 
die zunehmende Fachkräftelücke zu schließen.  

Es wird in Zukunft nicht ausreichen, wenn sich der 
Gesetzgeber allein auf eine Verbesserung der Kinder-
betreuungsinfrastruktur, die weitere Steigerung der 
Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren oder die 
bessere Integration von Langzeitarbeitslosen in den 
Arbeitsmarkt konzentriert. Aufgrund der zunehmend 
problematischen demografischen Entwicklung wird 
es auch auf eine Steigerung der qualifizierten Zu-
wanderung nach Deutschland ankommen, um ein 
hinreichendes Fachkräfteangebot für die hiesigen 
Unternehmen zu sichern. Eine möglichst rasche Ver-
abschiedung des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes 
wäre deshalb für den Industriestandort Deutschland 
von herausragender Bedeutung.  

Ohne eine dauerhafte Zuwanderung qualifizierter 
Fachkräfte sind das wirtschaftliche Wachstum, die 
umfassende soziale Sicherung und der gesellschaftli-
che Wohlstand in Deutschland auf Dauer nicht zu 
gewährleisten. Eine weitere Verzögerung des Fach-
kräfte-Einwanderungsgesetzes wäre deshalb fahrläs-
sig. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)297 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. April 2019 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 08. April 2019,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Antrag der Abgeordneten Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Pascal Kober, Michael 
Theurer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Ausbildung und Studium für Asylbewerber ermöglichen – Förderlücke schließen -  
BT-Drs. 19/2691 

b) Antrag der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja Hajduk, Kai Gehring, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Förderlücke für Geflüchtete im Sozialgesetzbuch schließen – Bildung und Integration 
stärken - BT-Drucksache 19/5070 

Bundesagentur für Arbeit 

Die Anträge der FDP-Fraktion vom 13.06.2018 
(Drucksache 19/2691) und der Fraktion BÜNDNIS 90 
/ DIE GRÜNEN vom 17.10.2018 (Drucksache 
19/5070) beschreiben, dass insbesondere für Gestat-
tete ohne gute Bleibeperspektive nach 15 Monaten 
Aufenthalt am Übergang der Fördersysteme 
(AsylbLG - SGB XII – SGB III) eine aus Sicht der be-
troffenen Personen förderrechtlich unbefriedigende 
Situation entstehen kann. 

Auszubildende haben gemäß §§ 56 ff. SGB III An-
spruch auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB). Zum 
förderungsfähigen Personenkreis zählen nach § 59 
Abs. 1 S. 2 SGB III auch geflüchtete Menschen, die 
diese Voraussetzungen in Verbindung mit § 8 BAföG 
erfüllen und einen entsprechenden Aufenthaltstitel 
haben. Geduldete in einer betrieblichen Berufsaus-
bildung werden nach § 59 Abs. 2 SGB III mit BAB 
gefördert, wenn sie sich seit mindestens 15 Monaten 
ununterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet 
im Bundesgebiet aufgehalten haben. 

Vor dem Integrationsgesetz war der Zugang zu BAB 
(wie auch zu weiteren Leistungen der Ausbildungs-
förderung) für Gestattete im Asylverfahren regelmä-
ßig verschlossen, selbst wenn sie eine gute Perspek-
tive hatten, als Asylberechtigte anerkannt zu wer-
den. Zugang bestand nur dann, wenn sie sich vor Be-
ginn der Berufsausbildung insgesamt fünf Jahre im 
Inland aufgehalten haben und rechtmäßig erwerbstä-
tig gewesen sind oder zumindest ein Elternteil wäh-
rend der letzten sechs Jahre vor Beginn der Berufs-

ausbildung sich insgesamt drei Jahre im Inland auf-
gehalten hat und rechtmäßig erwerbstätig ist (vgl. 
§ 59 Abs. 3 SGB III). 

Mit dem Integrationsgesetz normiert § 132 Abs.1 
SGB III befristet bis 31.12.2019 Sonderregelungen 
zur Erweiterung des förderungsfähigen Personen-
kreises für BAB um Gestattete mit guter Bleibeper-
spektive. Ihnen steht die Förderung durch BAB be-
reits nach 15 Monaten rechtmäßigem Aufenthalt of-
fen. Diese befristete Ausnahmeregelung war aus 
Sicht der BA vor dem Hintergrund der Bearbeitungs-
situation bei Asylverfahren nachvollziehbar. 

Aktuell gibt es einen Referentenentwurf eines Drit-
ten Änderungsgesetzes zum AsylbLG. Dieser bein-
haltet einen Vorschlag, um die Lücke bei der Hilfe 
zum Lebensunterhalt für Gestattete ohne gute Bleibe-
perspektive in betrieblicher Ausbildung zu schlie-
ßen. Durch eine Neuregelung des § 2 Abs. 1 Satz 2 
AsylbLG sind Leistungen nach dem SGB XII nicht 
mehr ausgeschlossen und die betreffenden Personen 
erhalten Leistungen analog des SGB XII. Außerdem 
soll der § 132 SGB III entfallen und die Differenzie-
rung nach Bleibeperspektiven wird beendet. Hierfür 
ist die BA nicht zuständig, begrüßt aber diese Rege-
lung ausdrücklich. 

Die BA würde die Schließung der bestehenden För-
derlücke bezüglich der Sicherung des Lebensunter-
haltes im AsylbLG begrüßen. Eine solche Anpassung 
würde sowohl den Auszubildenden als auch den Ar-
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beitgebern eine Rechts- und Planungssicherheit ge-
ben und derzeitige Fehlanreize aufheben. Aufgrund 
der fehlenden Absicherung des Lebensunterhaltes 
beginnen junge Geflüchtete derzeit eine Ausbildung 
erst gar nicht oder müssen diese zeitnah wieder ab-
brechen, obwohl die Aufnahme und der erfolgreiche 

Abschluss möglich wären. Aus arbeitsmarktpoliti-
scher Sicht ist das Erlangen eines Ausbildungsab-
schlusses Grundlage für eine langfristige Integration 
in den Arbeitsmarkt. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)298 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 04. April 2019 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 08. April 2019,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Antrag der Abgeordneten Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Pascal Kober, Michael 
Theurer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Ausbildung und Studium für Asylbewerber ermöglichen – Förderlücke schließen -  
BT-Drs. 19/2691 

b) Antrag der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja Hajduk, Kai Gehring, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Förderlücke für Geflüchtete im Sozialgesetzbuch schließen – Bildung und Integration 
stärken - BT-Drucksache 19/5070 

Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. 

I. Hintergrund: Integration von Geflüchteten an 
deutschen Hochschulen 

Als im Zuge der großen Migrationsbewegung 2015 
die ersten Geflüchteten in Deutschland eintrafen, 
wurde richtigerweise angenommen, dass viele von 
ihnen die Voraussetzungen mitbringen, ein Studium 
aufzunehmen oder fortzuführen. Daher haben sich 
der DAAD und die deutschen Hochschulen der an-
stehenden Aufgaben sehr schnell angenommen. Eine 
große Herausforderung zu Beginn war, dass es an 
aussagekräftigem Zahlenmaterial fehlte, welches 
eine umfassende und präzise Analyse des Qualifika-
tionsprofils der Geflüchteten erlaubte. Da erfah-
rungsgemäß zuerst diejenigen das Risiko einer 
Flucht auf sich nehmen, die am besten informiert 
und ausgebildet sind, konnte damit gerechnet wer-
den, dass unter den Flüchtlingen viele ein gutes Bil-
dungsniveau haben. Das trifft insbesondere auf Ge-
flüchtete aus Syrien zu, einem Land, das ein verhält-
nismäßig gut entwickeltes Schul- und Hochschulwe-
sen hatte. Einen Gesamtüberblick über das Bildungs- 
und Qualifikationsniveau jugendlicher und erwach-
sener Flüchtling in Deutschland gab es jedoch nicht. 

Das Sozioökonomische Panel (SOEP), eine repräsen-
tative Langzeitstudie, sowie der Hochschulbildungs-
report des Stifterverbands bestätigen inzwischen je-
doch die frühen Schätzungen des DAAD, die davon 
ausgehen, dass von den 2015 nach Deutschland ge-
kommenen Flüchtlingen 30.000 bis 50.000 die Vo-
raussetzungen für ein Hochschulstudium mitbrin-

gen. Das SOEP zeigt auf, dass 35 Prozent der erwach-
senen Flüchtlinge einen weiterführenden Schulab-
schluss mitbringen. Viele von ihnen möchten und 
können studieren. Der Anteil derjenigen die eine 
Universität oder eine andere Hochschule besucht ha-
ben, liegt bei 17%, bereits einen entsprechenden Ab-
schluss bringen 11% mit. 

Die Bereitstellung von Strukturen an den Hochschu-
len, der Auf- und Ausbau von Maßnahmen und Pro-
jekten zur Integration von Geflüchteten in ein Fach-
studium erforderten und erfordern Unterstützung 
und zusätzliche finanzielle Mittel von Bund und 
Ländern.  

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) hat hierfür für den Zeitraum 2016-März 
2020 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die 
vom DAAD in Form verschiedener Programme aus-
geschrieben wurden. Auf diese Weise haben über 
200 Hochschulen und Studienkollegs zahlreiche 
Projekte zur Integration von Geflüchteten ins Fach-
studium ins Leben gerufen. Ergänzt werden diese 
Maßnahmen seit 2017 durch das Programm NRWege 
ins Studium, welches vom Bundesland Nordrhein-
Westfalen auf Grundlage eines Integrationsmodells 
für Geflüchtete an NRW-Hochschulen aufgesetzt 
wurde. Auch zahlreiche andere Bundesländer haben 
eigene Programme implementiert, um Geflüchtete 
schnellstmöglich auf ein Studium vorzubereiten und 
in eine Zulassung zu führen. 
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Eines der vom DAAD aus BMBF-Mitteln aufgesetz-
ten Programme ist das Programm Integra – Integra-
tion von Flüchtlingen ins Fachstudium. Die sprachli-
che und fachliche Vorbereitung von Geflüchteten auf 
ein Studium stellt eine zentrale Voraussetzung für 
den späteren Studienerfolg dar. Daher werden an 
den Hochschulen Sprach- und Fachkurse angeboten, 
um zur Aufnahme oder Fortführung eines Studiums 
zu qualifizieren. Die Zielgruppe hierbei sind studier-
fähige Flüchtlinge. 

Da Geflüchtete hochschulrechtlich unabhängig von 
ihrem asyl- oder aufenthaltsrechtlichen Status in 
Deutschland ein Studium aufnehmen können, sofern 
sie über die formalen Voraussetzungen für den Zu-
gang zu einem Studium an einer deutschen Hoch-
schule verfügen, wird die Teilnahme an den Integra-
Kursen ebenfalls unabhängig vom Aufenthaltsstatus 
ermöglicht. Da die Asylverfahren oft viele Monate in 
Anspruch nehmen, soll den Geflüchteten die Mög-
lichkeit gegeben werden, sich währenddessen – 
ohne weiteren Zeitverlust – auf ein Studium vorzu-
bereiten oder ein solches zu beginnen. Dass diese 
Option tatsächlich einer großen Gruppe zugute-
kommt, zeigen auch die Zahlen aus dem Jahr 2017: 
über 20% der Integra-Kursteilnehmer befanden sich 
noch im laufenden Verfahren. Je nach Sprachniveau 
des einzelnen Geflüchteten ist die Kursdauer unter-
schiedlich lang. Es ist daher davon auszugehen, dass 
viele der Asylverfahren bis zur Aufnahme eines Stu-
diums entschieden sind. Uni-assist e.V., die Arbeits- 
und Servicestelle für internationale Studienbewer-
bungen, prüft im Auftrag von über 180 Hochschulen 
auch die Bewerbungen Geflüchteter auf ein Studium 
an der jeweiligen Hochschule. Die für die Geflüchte-
ten erhobenen Daten zeigen, dass sich zum Zeit-
punkt der Bewerbung rund 14% der Geflüchteten 
noch im laufenden Asylverfahren befanden. 

Die Teilnehmerzahlen in den Integra-Kursen sind 
seit 2016 stetig gestiegen. Bis Ende 2018 wurden 
über 25.000 Geflüchtete in Sprach- und Fachkursen 
an den deutschen Hochschulen auf ein Studium vor-
bereitet. Aktuell (im Jahr 2019) befinden sich wei-
tere 10.000 Geflüchtete in der Vorbereitung. 

Wie viele Geflüchtete bereits ein Studium aufgenom-
men haben, ist nicht eindeutig zu beantworten:  

Aus Datenschutzgründen erfassen Hochschulen bei 
der Immatrikulation nur die Staatsangehörigkeit, 
nicht jedoch den Aufenthaltsstatus. Verschiedene 
Erhebungen (u.a. von der HRK, die Hochschulstatis-
tik, Daten von uni-assist) lassen insgesamt erkennen, 
dass immer mehr Menschen aus Krisenregionen in 
Deutschland ein Studium beginnen. Die tatsächliche 
Zahl aktuell studierender Flüchtlinge beträgt schät-
zungsweise rund 20.000. 

Eine Umfrage des DAAD bei ehemaligen Integra-
Teilnehmern, welche bereits ein Studium aufgenom-
men haben, hat ergeben, dass der Schwerpunkt der 
gewählten Studienfächer bei den Ingenieurswissen-
schaften (42%) liegt, gefolgt von Wirtschaftswissen-
schaften (19%) und Mathematik- und Naturwissen-
schaften (18%). 

II. Schließung der Förderlücke: Bedeutung für Ge-
flüchtete im Studium 

Die in den Anträgen von den Fraktionen FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen skizzierte Förderlücke wird 
von den deutschen Hochschulen als wahrnehmbares 

Problem bestätigt. Eine gesetzliche Regelung zur 
Schließung der bestehenden Förderlücke wird daher 
ausdrücklich unterstützt. 

Folgende inhaltliche Punkte sind aus Sicht des 
DAAD ergänzend einzubeziehen: 

- Finanzpolitisch gesehen wurden mit den von 
der Bundesregierung und den Landesregierun-
gen bereitgestellten Geldern in den letzten drei 
Jahren enorme Anstrengungen an den Hoch-
schulen unternommen, um Geflüchtete bestmög-
lich auf ein Studium vorzubereiten. Die Rück-
meldungen ergeben, dass die jungen Menschen 
überaus lernwillig und engagiert sind und ein 
großes Potential mitbringen. Sie verfügen über 
beeindruckende Lebensläufe und sind im Ver-
gleich zu anderen internationalen Studierenden 
besonders motiviert. Die im Rahmen der Bun-
des- und Landesprogramme erreichten Ziele 
(Vorbereitung auf ein Studium, Integration in 
die deutsche Hochschule) sollten durch die feh-
lende Möglichkeit, im Anschluss an die Vorbe-
reitung ein Studium zu finanzieren, nicht ge-
fährdet werden. Auch wenn belastbare Zahlen, 
wie viele Geflüchtete sich nach Abschluss der 
Studienvorbereitung noch im laufenden Verfah-
ren befinden, nicht vorliegen, erlauben die von 
uni-assist erhobenen Daten zumindest eine un-
gefähre Schätzung (14 Prozent).  Folglich han-
delt es sich möglicherweise bei der von der För-
derlücke betroffenen Personengruppe um eine 
zahlenmäßig durchaus relevante Größe. Wie be-
reits erwähnt, wurde bisher über 25.000 Ge-
flüchtete, darunter auch viele Personen, die sich 
auch im laufenden Asylverfahren befinden, be-
reits an den deutschen Hochschulen auf ein Stu-
dium vorbereitet. Dies hat hohe Kosten (finanzi-
eller, personeller und persönlicher Natur) verur-
sacht. Die getätigten Investitionen sollten nicht 
durch fehlende Möglichkeiten der Existenzsi-
cherung bei Studierenden mit Fluchthintergrund 
gefährdet werden.  

- Arbeitsmarktpolitisch gesehen werden hochqua-
lifizierte Geflüchtete als künftige Fachkräfte ge-
braucht: sie haben einerseits ausgeprägte inter-
nationale und interkulturelle Kompetenzen auf-
gebaut, andererseits ihr Studium an einer deut-
schen Hochschule in einem besonders relevan-
ten Fach absolviert (internationale Studierende 
im Allgemeinen weisen mit rund 50% eine sig-
nifikant höhere Neigung zu MINT-Fächern auf 
als ihre deutschen Kommilitonen). Berufe aus 
den Fachbereichen der Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik werden beson-
ders stark nachgefragt. In den einschlägigen Be-
rufsfeldern Informatik, Wirtschaftsinformatik, 
Straßen- und Asphaltbau, Tiefbau, Vermessungs-
technik und Elektrotechnik bleiben ebenfalls be-
sonders viele Stellen unbesetzt. Auch bei Ärz-
ten/Ärztinnen und Fachärzten/-ärztinnen in der 
Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie, psycho-
somatischen Medizin gibt es erhebliche Eng-
pässe – insbesondere in ländlichen Regionen. 
Auch mit Blick auf den demographischen Wan-
deln könnten Geflüchtete mit einem entspre-
chenden Abschluss einen wichtigen Beitrag zur 
Deckung des Fachkräftebedarfs leisten.  
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- Hochschulpolitisch gesehen sollten Geflüchtete 
besonders in den ersten Semestern ihren Stu-
dienerfolg nicht durch zahlreiche Nebenjobs zur 
Sicherung des Lebensunterhalts gefährden. Die 
Abbruchquote internationaler Studierender ist 
im Allgemeinen sehr hoch. Es ist anzunehmen, 
dass es sich in der Regel um eine kurze Über-
gangszeit handelt, bis BAföG beantragt werden 
kann. 

- Integrationspolitisch gesehen wird eine falsche 
Botschaft gesendet, wenn Geflüchteten bei Auf-
nahme eines Studiums die Leistungen gestri-
chen werden, wohingegen dies bei Verzicht auf 
ein Studium nicht der Fall wäre.  

Es besteht außerdem eine Benachteiligung wegen 
nicht selbstverschuldeter Verfahrensdauern.  

Für diejenigen, die trotz fehlender Finanzierung ein 
Studium aufnehmen, bedeutet diese Entscheidung 
ständige Existenzsorgen und oft Abhängigkeit von 
anderen Menschen, die sie kurzfristig unterstützen. 
Einem selbstbestimmten Leben und dem oft geäußer-
ten Wunsch, der „deutschen Gesellschaft etwas zu-
rückzugeben“ kann somit nicht entsprochen werden. 

Außerdem haben die Geflüchteten zum Teil monate- 
und jahrelange Fluchtwege hinter sich, die für eine 
Unterbrechung ihrer Bildungsbiografie gesorgt ha-
ben. Sobald sie den ersten Schritt an die Hochschule 
im Rahmen der Vorbereitungskurse gemacht haben, 
schöpfen sie oft neue Kraft, ihren akademischen Weg 
fortzuführen und die Perspektivlosigkeit zu been-
den. Die Hochschulaktivitäten, welche sich nicht 
nur auf die bloße Teilnahme an Sprachkursen be-
schränken, sorgen für eine umfassende Integration in 
die deutsche Gesellschaft. Ein herausragendes Bei-
spiel ist das DAAD-Programm Welcome, in welchem 
sich Studierende für Geflüchtete engagieren und sie 
im Rahmen von hochschulinternen, aber auch außer-
universitären Initiativen in die Gesellschaft integrie-
ren. Geflüchtete werden so zu Multiplikatoren und 
selbst zu „role models“ für andere Geflüchtete.  

Zusammenfassend plädiert der DAAD im Einklang 
mit den vorliegenden Anträgen für die Schließung 
der skizzierten Finanzierungslücke, um allen qualifi-
zierten Geflüchteten, unabhängig von ihrem derzeiti-
gen Aufenthaltsstatus, den Zugang zu einer akademi-
schen Ausbildung zu ermöglichen. Wir gehen davon 
aus, dass die arbeitsmarkt- und integrationspoliti-
schen Erträge die mit der Schließung der Förderlü-
cke verbundenen Kosten bei weitem übersteigen. 

Fallbeispiele: 

Fall 1: 

 Herkunftsland Syrien 

 Alter 22 Jahre 

 Medizin-Studium 

 Status: laufendes Asylverfahren 

Herr X besuchte den studienvorbereitenden DSH-
Kurs der Hochschule in Nordrhein-Westfalen und 
erreichte, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen 
(unsichere Aufenthaltssituation, langer Anfahrtsweg 
zur Universität), das erforderliche DSH-Niveau in 
guter Zeit. Da er eine sehr gute Abiturnote hatte 
(1,0), erhielt er an einer Universität in Hessen einen 
Studienplatz in Medizin. Sehr schnell musste er rea-
lisieren, dass er mit einer Aufenthaltsgestattung 
keine Bafög-Finanzierung erhielt.  

Die sehr herausfordernde Situation belastete ihn 
psychisch sehr, da er einerseits den Medizin-Stu-
dienplatz nicht aufgeben wollte (es war immer sein 
großer Wunsch gewesen, Medizin zu studieren), an-
dererseits nicht wusste, wie er den Umzug in so kur-
zer Zeit bewerkstelligen und zugleich die Finanzie-
rung des Studiums sicherstellen sollte.  

Unter enormen Zeitdruck wurde mit universitärer 
und ehrenamtlicher Unterstützung nach Lösungen 
gesucht: Kontakt mit dem Sozialamt vor Ort, ob ana-
log Leistungen nach AsylbL nach der Härtefallrege-
lung des § 22 Abs.1 S.2 SGB XII (als Argumentati-
onshilfe), Jobmöglichkeiten bzw. Stipendium. Hinzu 
kam die angespannte Wohnungsmarktsituation in 
der Universitätsstadt.  

Der Fall hat die Hochschule sehr beschäftigt, da Herr 
X. trotz seines großen Engagements und seiner sehr 
guten Leistungen fast keine Chance hatte, seinen 
Studienwunsch zu realisieren. Die psychischen Be-
lastungen waren für ihn enorm. 

Fall 2:  

 Herkunftsland Afghanistan 

 Alter 34 Jahre 

 Master-Studium Informatik  

 Status: im Widerspruchsverfahren 

Herr Y. hat bereits mehrere exzellente Studienab-
schlüsse aus Afghanistan und Indien im Bereich Ma-
thematik. Das akademische Ziel, eine Promotion, 
war aufgrund der Deutschkenntnisse und des unsi-
cheren Aufenthaltsstatus zum damaligen Zeitpunkt 
der Studienaufnahme nicht möglich. Auch die finan-
zielle Verantwortung für die Familie stellte Herrn Y. 
vor eine große Herausforderung bei der Entschei-
dung für ein Master-Studium der Informatik. Darauf-
hin hat sich ein Professor der Hochschule dafür ein-
gesetzt, dass Herr Y. am Lehrstuhl Informatik als 
wissenschaftliche Hilfskraft arbeiten kann. Die Ar-
beitsgenehmigung durch die Ausländerbehörde hat 
jedoch über ein Semester gedauert. In der Zwischen-
zeit hat sich Herr Y. mit Nachhilfe über Wasser ge-
halten. Die gesamte Situation (unsicherer Aufenthalt 
und Finanzierungssituation) belasten Herrn Y. wäh-
rend des gesamten Studiums. 

 


